
Die Entwickelung der Ueberlieferung über die
lykurgische Verfassung.

Erster Thei!.

Ueber die Geschichte der spartanischen Verfassung und die
Ueberlieferung von Lykurgos sind in neuerer Zeit so viele Unter­
suchungen angestellt worden, dass eine neue Behandlung der
zahlreichen Probleme, welche uns hier entgegentreten, kaum auf
eine günstige Aufnahme wird rechnen dill'fen, zumal wenn sie sich
von Anfang an als eine Quellenuntersuchung ankündigt. Es
herrscht ja gegen deral'tige Abhandlungen eine nur zu berechtigte
Abneigung, und speciell bei dem hier zu behandelnden Gebiete
wird die Annahme weit verbreitet sein, das Material sei bereits
mehr als genügend nach allen Seiten hin durohgearbeitet und ein
sicheres Ergebniss sei eben nicht zu gewinnen. Ich würde denn
auch die folgenden Ausführungen unpublicirt gelassen haben,
wenn ich nicht die Ueberzeugung gewonnen hätte, dass alle bis­
herigen Untersuohungen trotz manoher ganz richtigen Ergebnisse
doch das Hauptproblem methodisch falsch angefasst haben, dass
sich aber gerade hier au!! dem reiohen uns erhaltenen Material
für alle wiohtigeren Fragen ein völlig befriedigendes Resultat
gewinnen lasSe.

Es kann als bekannt vorausgesetzt werden, dass im ganzen
llinften Jahrhundert die Ueberlieferung über Lykurg eine sehr
unbestimmte und sohwankende gewesen ist. Nach Simonides soll
Lykurg ein Sohn des Eurypontiden Prytanis gewesen sein, nach
Herodot war er ein Sohn des Agis, Xenophon (pol. Lak. lOt 8)
setzt ihn in die Zeit der Herakliden, d. h., wie Plutareh (Lyo, 1)
richtig erklärt, unmittelbar nach der dorisohen Wanderung. Naoh
Herodot stammt die gesammte bestehende Verfassung von ihm,
und zwar hat er sie naoh spartanisoher Ueberlieferung aus Kreta,
na.ch anderen Angaben aus Delphi geholt. Sein jüngerer Zeitge~

nosse Hellanikos dagegen wusste von Lykurg überhaupt nichts
und bezeiohnete die spartanische Verfas!!ung als Werk des Eu­
rysthenes und Prokies.
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Im Jahrhundert dagegen stehen die Hauptpunkte
der Ueberliefernng über Lykurg fest, und die Folgezeit hat wenig
mehr darangeändert. Gleiohzeitig finden wir Ansätze zu einer
spartanisohen .Verfassungsgesohichte, welche Zusätze und Er­
",eiterungen der lykurgischen Verfassung kennt. Es ist also
die erste Frage, welche wir zu stellen haben, die: wie bat sie h
diese ausgef~hrte Ueberlieferung, welche uns im
vierten Jahrhundert entgegentritt, ge bildet~

Für die litterarhistorische Untersuchung, welohe wir unter­
nehmen wollen, besitzen wir ein fUr griechische Dinge ungewöhnlioh
reichhaltiges Malerial, weit mehr z. B. als für eine Untersuchung
über Solon. Ein besonderer Glücksfall ist es, dass sich der Be­
richt, welchen Ephoros gegeben hat, in seinen Grundzügen fast
völlig herstellen lässt. Mit einer Analyse seiner Darstellung wird
uusere Untersuohung zu beginnen haben. In den Anmerkungen
habe ich die Angaben der Späteren, soweit sie sich mit Ephoros
berühren, gleich beigefügt. Es wird sich ergeben, dass, wie es
sioh erwarten liess, EphoroB fur den geschichtlichen oder bio­
graphischen Thei! - dagegen nur zum Thei! für die Behandlung
del' Verfassung die Grundlage aller naohfolgenden Darstellungen
geworden ist, so viel auch im einzelnen geändert und erweitert
sein mag, und so wenig behauptet werden kann, dass jeder Ein­
zelne der späteren Schriftsteller den Ephoros auch nur eingesehen
habe; Plutarch )l. B. hat ihn sicher nicht selbst benutzt. Ueber
einen Gegenstand wie die lykurgisohe Verfassung ist in der
hellenistisohen und noch in der römisohen Zeit zahllose Male ge­
.handelt worden, von allbekannten Schriftstellern ebensogut wie
von kaum ein- oder zweimal genannten und von völlig verschollenen.
Es ist daher ein völlig aussichtsloses Unternehmen, jede Einzel­
angabe der Späteren auf ihre Quelle zurückführen zu wollen,
aber es ist in der Regel auoh ziemlich irrelevant, wer diese durchaus
seoundären Nachrichten zuerst in Umlauf gesetzt hat l . Gelesen

1 Dass fiir Plutarch im Lykurg wie im Solon eine Hauptquelle
Hermippos ist, liegt auf der Hand; doch ist es übertrieben, ihn aus
einer Hauptquelle zu der Hauptquelle zu machen. Im allgemeinen gilt
für Plutarch, dass bei ihm das biographische Material (mit gewissen
Einschränkungen) in letzter Linie auf Ephoros, die Darstellung der Insti­
tutionen auf Aristoteles (und Xenophon) zurüokgeht. Die Hypothese,
welohe Plutarch zum Ausschreiber des zweimal mit ziemlioher Gering­
schätzung genannten Spartiaten Aristokrates (nach 180 v. Ohr.) macht,
bedarf wohl keiner Widerlegung mehr.; oder glaubt man, dass derselbe

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLI. 36
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und berneksiohtigt ist Ephoros sohon von Aristoteles, wie längst'
bemerkt ist. loh weiss nicht, warum man sich sträubt diese
Thataache, die die Belege. bei den betreffenden Stellen folgen,
alll'iuerkennen. Es wäre doch im Gegantheil. ganz unbagreißioh,
wenn Aristoteles das grosse Werk seines älteren Zeitgenossen, in
dem. die gesammte gesohiohtliohe Ueberlieferung systematisoh ver­
arbeitet war, nioht berücksiohtigt haben sollte, zumal das Werk
zweifellos rasch in die Hände aller Gebildeten gekommen ist.
Natürlich ist abar darum Ephoros noch nioht <Quelle' des Ari­
stoteles in dem modarnen Binne des Wortes: Aristoteles kennt
uml verwerthet vielmehr so ziemlich die ganze bis auf sein6 Zeit
erschienene Literatur, und weicht wie wir sehen werden in sehr
wiohtigen Punkten von Ephoros ab.

I. Die Darstellung des Ephol'OS und Pausanias' Schrift über
Lykurg.

Wir gehen aus von dem grossen Exoerpt, welches Strabo
X 4, 16-22 aus Ephoros' Darstellung der kretischen Verfassung
bewahrt hat. Dieselbe gilt ihm als Werk des Minos, der seinen
Anordnungen dadurch Anerkennung versohaffte, dass er in Nach­
ahmung des uralten Rhadamanthys vorgab, sie direkt vom Zells

zu haben up.d sieh deshalb neun Jahre lang in der
<Höhle des Zeus' aufhielt!. Als höchstes Gut betrachtete der
Gesetzgeber die Freiheit (Üeugepia), die duroh Eintracht (ofl6vOla)
und Tapferkeit (av'bpeia) gesichert wird. Jene wird duroh Auf­
hebung der Habsucht und des Luxus, durch das gemeinsame
Leben der Knaben und Männer in den aTEl\m und aVbpe1'a, diese
durch Abhärtung und Wafl'enübnngen 2 erreicht.

bei seinen Erfindungen (Plut. c. 4. 31) die abweichenden Ansichten
aller anderen Schriftsteller ausführlich dargelegt hat? - Ganz so
selbständig wie die Biographieu der attischen Staatsmänner des funften
Jahrhunderts sind die des Lykurg und Solon allerdings nicht gear­
beitet.

1 Ephoros bei Strabo X 4, 8. Zn diesem in der griechischen
Historiographie seit Hekataeos und Herodot herrschenden Rationalismus
weitere Parallelen aus Ephoros anzuführen ist wohl iiberflüssig.

II Zu denselben gehören die von Kures und Pyrrhichos (dieser
Name ist in Strabo's Text ausgefallen) erfundenen Tänze der Kureten
und Pyrrhichisten, und die von Thales (bei anderen Thaletas) erfundene
kretisohe Musik. Vgl. Nie. Dam. fr. 115 Müller, Schol. Pind. Pyth. 2,
127. Plin. Vll 204.
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Manche haben nun behauptet, die kretischen Institutionen
stammten aus Sparta.> In Wirklichkeit aber haben die Kreter sie
erfunden, die Spartaner nur weiter ausgebildet, während sie in
Kreta verfielen. Nach Widerlegung der Argumente der Gegner
Zünrt Epnoros seine Beweise auf: 1) Lykurg ist fünf Genera­
tionen jünger als Althaemenes, der Gründer der dorisonen Kolo­
nien 3.Ul Kreta; 2) die Lakedämonier selbst bezeicnnen den bei

ihnen üblionen Tanz sowie manche Rhythmen und Melodien >als
kretisch; 3) von den Institutionen haben die Geronten und Hip­
peis in beiden Staaten dieselben Namen, den Ephoren entsprechen
die kretischen Kosmen, und die Syssitien wurden in Sparta früher

.dvbptlll genannt, wie alle Zeit auf Kreta. Ferner ist naoh. kre-
tischer Tradition Lykurgos naoh Kreta gekommen, naohdem er
die Vormundsohaft über seinen Neffen Charilaos niedergelegt hatte,
weil Jemand ihn beschuldigte demselben nach dem Leben zu
trachten 1. Auf Kreta trifft er mit Thales zusammen B und er­

fahrt von ihm den Kunstgriff des Rhadamanthys und :Minos.
Darauf reist er nach Aegypten, um auch die dortigen Gesetze
kennen zu lernen 8. Dann trifft er, wie einige sagen, den Romer

1 Ebenso erzahlt Plut. Lyk. 8, nur nennt er als Verläumder Leo­
nidas, den Bl'uder der GemaHn des Polydektes. Es iet sehr begreif­
lich, dass ein Spaterer an die Stelle des unbekannten 'Jemand' eine
geeignet ersoheinende Persönliohkeit gesetzt hat. Im übrigen scheint
der Wortlaut des Ephoroa auch bei Plutarch noch durch. Ephoros:
AotbopOlJJ.1EVOe;; bJi 'ne;; aÖTlj) GalpWe;; Ein:EV dbEvat btOTt jlaGtAEUGot' AlXjlWV
b' imOVOIlXV ~KEivoe;; lbc;; ~K TOO AOTOU TOUTOU lnaßaAAOITo tmßoUAn €E
aÖTOO 1'00 n:atMc;; cet. j Plutarch: AewviÖae; .• Tlj) AUKOUP'flV AOlboP1l9Elc;;
ön:ein:Ev, lbe; eibeiT,l Gaqnllc; f.l€AAoVTa ß(l(UAEUEtV aihov, \l1r6votCl.v btboue;
oet. Ganz anders erzählt dagegen Justin, der hier Herodot folgt, s. u.

1I Darauf spielt auch Aristoteles Pol. II 12 an: 'Ove~aKphou re­
VEG6a1 8aAl1Ta €'raipov, 8dAl1TOC;; b' aKpoaTfJv AUKOOP'{OV Kai ZdAeuKOv,
ZaXEuKou bE Xaptbvbav, was chronologisch unmöglich sei. Daher De­
metrius Magnes bei Diog. Laert. I 98 9dXl1e;; . . Tphot; dpXaioc;; n:UV1J,
KCl.TU 'HO'{obov Mi "OllfJPOV Kai AUKOOPTOV. Bei Plutarch Lyc. 4: wird
Thales von Lykurg nach Sparta geschickt, um durch seine Musik er­
ziehend zu wirken. Andere dagegen setzten ihn in eine weit spätere
Zeit, nnd Hessen iHn wegen einer Pest nach Sparta kommen: Plut. de
mus. 9. 42 nach Pratinas. Pausan. I 14, 4.

a Nach Plut. Lyc. 4 ist dies ägyptische Ueberlieferungj man sieht,
welchen Werth derartige angeblich einheimisohe Traditionen haben.
Plutarch setzt naiv hinzu: TaOTa J.1EV ouv AiTU1tT10U; I!VtOl Kai TWV 'EX­
AT)VIKWV (1IJTIPlXq)EWV J.1apTUpOOO'lV. Aristokrates lässt den Lykurg dann
noch wie es sich gehört zu Libyern, Iberern und Brahmanen reisen,
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auf Chioll 1 und kehrt nach Hause zurück, um seine Gesetze zu
geben 2. Zu dem Zwecke geht er wiederholt nach Delpbi (lpOt­
TwvTa we; TOV e€OV TOV E.V LJ.€Alpo'iC;) und holt von (lort die
Gebote, wie Minos aus der Höhle des Zeus s. Wenn Ephoros es
auch F.l6hwerlich mit nackten Worten ausgesprochen hat - denn
wie bekannt behandelte er das delphische Orakel mit einem ge­
wissen Respekt (Strabo IX 3, 11) -, seine eigentliche Meinung
ist zweifellos, dass Lykurg sich mit der Pythia ins Einvernehmen
setzte und sie veranlasste, seinen Gedanken in Orakelform Aus­
druck zu geben (direkt so fOlmulirt wird diese Ansicht bei Polyb.
X2, Polya,m I 16, 1, VIII 4.).

Weiteres erfahren wir aus Strabo VIII 5, 4. 5. Derselbe
gibt zunächst ausführlich :Ephoros' Bericht über die Einrichtungen
der ersten Könige Sparta' s, den wir hier übergehn können, und
schlieast daran e; .n kurzen Abriss der Geschichte von der Achäer­
zeit bis auf die dorische Eroberung. Darauf hehlst es: C die Eroberer

wofür er hoffentlich auch einheimische Traditionen beigebracht hat.
Aus Aegypten holt Lykurg nach Plutarch die Scheidung der Stände.
Das ist eine Erweiterung einer Idee des AristoteIes pol. IV 10 Bekker,
nach dem die Scheidung der Krieger und Ackerbauer von Minos aus
Aegypten geholt ist, wo sie Sesostris zuerst erfunden hat.

1 An seine Stelle setzen, wie bekannt, Heraklides Pont. lac. pol. 3
und Plutarch Lyk. 4 die Nachkommen des Kreophylos auf Samos aus
chronologischen Gründen, während Timaeos sich damit half einen äl­
teren Zeitgenossen des Homer und einen jüngeren Lykurg zur Zeit der
ersten Olympiade zu scheiden.

2 Diese ganze· Argumentation ist von AristoteIes adoptirt, mit
direktem Hinweis auf l:<~phoros. Es heisst pol. II 10 Bekk.: Kai Tap
~OlKE (d.h. es ergibt sich aus angestellten Untersuchungen, nämlich
denen des Ephoros) Kcd AETE:tat bE (d. h. es ist Tradition, z. B. bei
Berodat) Ta Tl'AEl<rTil /-lEI.U/-lll<r9t11 TI1V KPI']1'tKi)V Tl'oAt1'dav Ti TWV A(J:~tb·

VWV, Ta OE Tl'AEl<rTil TWV &PXa1wv i'jTTov olYtp9pWTCU TWV VEWTEpWV
(ebenso wie Ephoros l1rtheilt). Dann folgt die Geschichte von Lykurgs
Auswandernng wie bei Ephoros, nur dass AristoteIes ihn nach der lakoni·
sehen Kolonie Lyttos gehn lässt. Die kretischen Gesetze stammen von
Minos und sind von den Einwanderern adoptirt worden. Dann folgen
die Uebereinstimmungen der Verfassung: den Heloten ent.sprec11en die
kretischen Perioeken, die Syssitien, welche früher in Sparta dvbpm
hiessen, wie auf Kreta, sind bfliden gemeinsam, ebenso die Geronten;
auch Könige gab es früher bei beiden. Den Ephoren entsprechen die
Kosmen. Man sieht die Uebereinstimmung mit Ephoros ist vollkommen.

11 Ebenso Clem. Alex. Strom. I 26, 170 unter Berufung auf Plato,
Aristoteles und Ephoros.
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Lakoniens waren gleich zu Anfang verständige Leute (KtXT' apxali;
..,.Ev tO'wq>povouv, vgl. S. 567), nachdem sie aber dem Lykurg die
Staatsordnung überlassen hatten, übertrafen sie aUe anderen so 88hr,
dass sie allein von allen Hellenen sowohl zu Lande wie zur See ge-

.. herrscht und ihre Herrschaft bis auf die Zeit der Thebaner und Ma­
kedoner behauptet haben'. Dass auch dieser Satz auf Ephoros zu­
rückgeht, liegt auf der Hand 1; Strabo hat ihm einen Excurs über
die Zustände der Römerzeit angefügt. Dann kehrt er zu Ephoros
zurück. Derselbe bekämpfe den Hellanikos, welcher die Staats­
ordnung dem Eurysthenes und ProkIes zuschrieb und Lykurg gar
nicht erwähnte. Ephoros widerlegt ihn mit dem Hinweis auf
den Cult des Lykurg und auf eine Schrift des Pausanias, von der
später ausflihrlicher zu handeln sein .wird.

Ergänzt wird Strabo's Excerpt durch Polybios, der VI 45.
46 gegen die landläufige Ansicht der älteren Schriftsteller pole­
misirt, dass die kretische Verfassung trefflich und der spartani­
schen ähnlich sei; als Hauptinstitutionen der letzteren nennt er
die Gleichheit des Grundbesitzes, die Werthlosigkeit des Geld­
besitzes, die Aemter der Könige und Geronten (vergl. aunh VI
48, 3). Als Vertreter der bekämpften Ansicht nennt er Ephoros,
Xenophon, Kallisthenes und Plato. Dass Polybios unter diesen
den von ihm so hoch verehrten Ephoros in erster Linie im
Auge hat, ist a.n sich klar 2, folgt aber auoh daraus, dasll, was
er des weiteren anführt, bei Xenophon und Plato nioht, wohl
aber bei Ephoros steht. Es heisst nämlich, die erwäbnten Sohrift­
steller hätten ihrer Darstellung nooh eine lange Digression an­
gefügt, in der sie darlegten, dass Lykurg allein den Kernpunkt
der Staatsentwiokelung erkannt habe (rcOAuV {)li Tlva ÄOTOV tv
tmflETPtV blaTlaEVTal, q>UO'KOVTElj; TOV AUKOUPTOV Ilovov TWV TE­
TOVOTWV Ta. O'UVEXOVTa TE6ewpl1KEvm) und nun folgt die oben
nach Strabo gegebene Ausführung über &.vbpeia und ö..,.6vOla als
Grundlagen des Staats. Daran schliesst sich die Angabe, Ephoro8,
der hier direkt genannt wird, habe diese Ausführung in dem
Abschnitt über Sparta und dem über Kreta, abgeselm von den

1 Wir wissen auch SOllst, dass Ephoros über die ältere Geschichte
des Peloponnes so völlig im unklaren war, dass er die Hegemonie der
Spartaner schon vor der Zeit des Pheidon bestehen liess: Strabo VIII
ß, 33. Diod. VIII 1.

l! Erkannt hat es bekanntlich zuerst C. Wachsmuth, Gött. Gel.
Anz. 1870, 1814 ff.
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Eigennamen" mi/; denselben Worten gegeben, so dass man, wenn
man auf die Namen nicht. achte, gar nicht wissen könne, von
welchem der beiden Staaten er rede.

Dass das riohtig ist, können wir heute noch beweisen; denn
der Abschnitt über Kreta ist bei Strabo, der über Sparta bei
Diodor erhalten, und beide stimmen Satz für Satz mit einander
überein. Es heisst bei Diodor VII 14, 3 Dind, (exc. Tt€pi.
"fVwJ.lwv): TO be K€lpllAalOV (der dem Lykurg gegebenen Orakel]
~v ön J.lETiO"TlW TtPOVOHlV TtOtllTEOV tO"TtV oJ.lovoitxt;; Kat !IV­
bpdat;;, W<; bHl J.lOVWV T01JTWV Tflt;; H€u6€piat;; lpUMTT€O"­
aal buvtx/lEVll<;, nt;; xwpi.<; oöbE.v OlpEAO<; oub' aAAO TWV Ttapa _
TOlt;; TtoHott;; \11t€IAllJ.lI!EVWV ara96v EX€IV ~TEPOlt;; UTI'tlKOOV
OVTtx' TtllvTa rap Ta TOltxUTa TWV ~lC:JJ.lEVWV, OU TWV
UTtOT€Tar/lEVWV EO"Tiv, WO"T" dTt€p Tl<; EaUTlV ßOUAETtxI Kat
/ln T01<; aHOt<; KTtlO"acr6at Ta aruen, TtPWTOV tO"Tl KaTa­
(l"K€uacrTEOV TnV EA€u6€piav, Auch nütze eine der beiden Eigeri­
scharten allein nichts, sondern nur beide vereinigt. - Damit
vergleiche man den Auszug Strabo's über Kreta: bOKEt bE, lpllO"iv
(Eph.), 0 VO/106ETll<; J.lE"fIO"TOV UTt06EU6at mit;; TtOA€,(JlV !Irae6v
TfjV Ü€u6;€piav' J.lOVllV rap mUTllv ibtu TtOt€lV TWV KTllO"II­
J,lEVWV Ta ara611, Ta b' €V bOUA€lq TWV apxoVTwv aU.'
ouXt TWV apXOJ,lEvWV €lVIII' Toi<; b' EXOUO"I TIIUTllV lpUAtxKi1<;
b€lv' TllV I!€v OUV o/lOVOltx.v u. s. w.; nachher folgt als zweites
Schutzmittel die avb pEi a. Inhaltlich decken sich beide Stellen
vollkommen; zugleich aber sieht man, wie sehr sich die epho­
rische Darstellung in den unfähigen Händen Diodor's formell ver­
schlechtert hat 1. Der stilistischen Seite des Werks und über­
haupt der schriftstellerischen Befahigung des Ephoros gerecht zu
werden ist uns fast unmöglich gemacht, da wir ihn ja vorwie­
gend nur aUB Diodor kennen.

Wenn es im allgemeinen völlig feststeht, dass Diodor die
ältere griechische Geschichte ausschliesslich aus Ephoros geschöpft
hat, so bietet unsere Stelle den Beweis, dass er sich in der Dar­
stellung der lykul'gischen Verfassung bis ins Kleinste genau an
seine Vorlage angeschlossen, wenn auch natürlich bedeutend ge­
kürzt hat. Auch der SchlusspaSBus Diodor's über die lykurgische
Verfassung (exc, de virt. et. vit. VII 14, 7 Dind,) deckt sich mit
dem früher auf Ephoros zurückgeführten Abschnitt Strabo VIII

1 Besonders lehrreich nach dieser Richtung ist der Vergleich der
diodorischen Auszüge aus Polybios mit dem Original. Die Gedanken­
armuth und Trivialität Diodors tritt dabei fast in jedem Satze hervor.
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5, 5. Er lautet: 0\ AlXl<€l:l(UJ.lOVtOl TO\~ TOV AUl<Ol;PTOU XPTJ(ni­
J.levOt V6J.l0l~ EK Tarr€1VWV 1 bUVIXTWTaTOl ETEVOVTO TWV <E}.Mvwv,
ti]v be flTElloviav blEqJU}.atav Errl ~Tll rrAeiw TWV ü2 • Dann fallen
sie von den Gesetzen ab, führen Luxus und Geld ein, sammeln Reich­
thtimer und verlieren daher (durch die Schlacht bei Leuktra) die
Hegemonie. Wenn die Hegemonie 400 Jahre ungetrübt bis zum
Eintritt des Verfans, d. h. bis zum Ende des peloponnesischen
Kriegs, bestanden hat, so hat Ephoros den Lykurg ebenso wie
Thukydides I 18 gegen 800 v. Chr. angesetzt. Daher es
sich, dass er auch seinen Zeitgenossen Homer spät ansetzen und
jiinger als Hesiod machen musste.

Was uns sonst aus Diodor's Darstellung erhalten ist (die
Fragmente stammen ausser einem werthlosen Bruchstück in den
exc. de virt. et. vit. sämmtlicb aus den exc. da sentent.), besteht
in einer Reihe von Orakeln, die mit der Sentenz abgescblossen
werden ön TO'u<; J.l~ b1a<puMTIOVTct<; T~V rrpo<; TO 6Eiov EuO'e­
ßElctV tfo}.u IldUov J.l~ TllP€iv Ta rrpor.; TOU<; av6pwrrour.; blKctl11,
womit das Motiv gegeben wird, weshalb Lykurg seine Gesetz­
gebung in eine religiöse Form eingekleidet hat. Im
stimmen diese Orakel bei Diodor v:öllig zu der Angabe Strabo's,
dass nach Ephoros Lykurg in fortwährendem Verkebr mit dem
Orakel gestanden habe (oben S. 564).

Von den Sprüchen Diodor's kehren zwei unter den Orakeln

1 Dass es bei Strabo hiess, sie seien schon vor Lykurg (l'UI<PPOVE\;
gewesen (oben S. 565), steht damit nioht im Widerspruch: die Hege­
monie beginnt erst in Folge der lykurgischen Gesetze.

II Wesseling setzt dafür <p ein, eine harmonistisohe Correctur, die
jet.zt niemand mehr für berechtigt halten wird. Plutarch Lyc. 29 und
Nioolaos Dam. fr. 57 Müller (ebenso Plut. inst. la.o. 42) geben allerdings
500 Jahre, was rur sie auch ganz bereohtigt. ist, da sie ebenso gut wie
Diodor der alexandrinisohen Chronologie folgen, aber zugleich selb­
ständig denkende Arbeiter, nioht wie Diodor Aussehreiber waren. Diodor
hat sioh nie darum gekümmert., ob die chronologischen Daten in seinem
Texte mit. den von ihm gegebenen Ansätzen irgendwie übereinstimmten.
- Im übrigen liegt auoh bei Plutarch und Nie. Dam. der ephorische
Text zu Grunde; bei letzterem heisst es: oi OE n:EH1Eh!V'rE<; OU TWV n:E­
ptOlKWV 1l0VOV d~M Kai n:aV'rwv 'EAAtlVWV dpl0TOt ~levoV'rO, TJTEIlOvE<;
TE aUVEXW<; ~E &rOIJ n:apEoeEaVTo TOU<; VOllaUf;; ~n:1 ~TIl n:€VTaKOI1Ul, Kai
ou n:OAAOO Xpovou ~'lri /-lETU ~xwPllcrav buvaIlEW<;. Das gleiche Raison­
nement hat Plut. Lyc. 29. 30, bei dem auch als Hauptvorwurf die
Einführung von Geld und Reichthum unter Agis dem Sohn des Archi­
damos erscheint, genau wie bei Diodor. Ebenso Aelian. v. h. 13, 8.
14, 29 u. a.
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wieder; welche Oenomao8 von Gadara in seiner TOtlTWV epopa ver­
höhnt, von der uns Eusebiu8 praep. ev. V 18 :ff. grosse Bruch­
stücke bewahrt hat. Vermuthlich hat Oenomaos sie, wenn nicht
aus Ephoror selbst, sO direkt aus Diodor entnommen, in dessen
Fragmenten sich auch sonst noch mehrere andere der hier vor~

geführten Orakel wieder finden. Wir dürfen daher auch einen
" dritten Spruch, der sich nur hier findet, auf dieselbe Quelle zu­

rückführen.
Den Anfang macht der aus Herodot I 65 bekannte Spruoh

der Pythia, in dem sie den Lykurg zögernd als Gott anerkennt.
In der Diodorhandsohrift ist nur der Sohlusserhalten, dagegen
finden sich hier wie bei Eusebius zwei Verse mehr. Derjenige
welcher in hellenistischer Zeit das Orakel in Delphi auf einen
Insohriftenstein setzte l, kannte diesen Zusatz nicht oder hat ihn
verworfen. Der:' axt lautet bei Eusebius und Diodor

A f!KetC;; t1J l\uKoepl'e 2 ~/lOV '!tOTl '!tiova Vl'lOV
ZfiVt epiAOC;; Kat miow 'OAu/lma bW/laT' EXOUl1t'
btz:w 11 O'e Geov /laVT-EUl10/lCn 11 avGpw'!tov'
aAA' ETl Kat /l<XAAOV 9€ov EArrO/lCll t1J AUKD€Pl'€ S.

flKElC;; b' Euvo/liav a1TEU/lEVOli;' mJTap Elwye
bWl1w, rlIv OUK aAAfI emx90vifl '!tOAU;; {(EEt 4.

In dieser Gestalt kennt auch Plutarch das Orakel (Lyc. 5),
da es aber allbekannt ist, gibt er cs nur in prosaischer Umschrei­
bung: TOV btaßDflTov XPTJO'I!OV, ljJ geoqnh~ I!EV aUTov TJ ITu9ia
rrpOlJeirre Kat geov I!anov 11 avGpwrrov, €uvo/liac;; bE XP~Z:OVTl

btbOvat Kat Karawelv Eepl'l TOV geov, t} '!tOAu KpaTil1TfI TWV UA­
AWV EO'TUl rrOAlTEIWV 5. Herodot dagegen kennt zwar die Zusatz- •

1 Foucart im Bul\. corr. hell. V 434 nach einer Abschrift des
Cyriacus von Ancona.

II So Euseb. und die Inschrift. Die correcte Form, welche bei
Berodot und ebenso 11. Z 130. H 142 ff. vorliegt, ist bekanntlich Au­
KOOPTOt;. Bei Diodor steht in v. 4 AUKOOPTE, was die Herausgeber
schwerlich mit Recht in AUKOOPTE verwandeln. Für flKEtt; hat die
Inschrift 1']A.U8E<;, in v. 2 schreibt sie €){ouow, in v. 3 at für i1 und am
Schluss 1']€ Kat avopa..

II SalBerod. und Euseb. In der Inschrift: f.!aAAov:Tot 6EOV €A­
'l1'0lletl EllllEval w AUKOEp[T€]. Bei Diodor ist erhalten €T' olo/-uu wAu­
OOpyE.

4, So DiodoT; bei Euseb. flK€tt; €uvollhjv OtLJ1IlEVOt;' aOTap €yw
01 owcrw, KaI Ta 'tOUTOtt; O'uv€'l1'lA€TOIlEva.

5 NiWh Plut. adv. Coloten 17 soll das Orakel (mit oder ohoe den
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verse noch nioht 1, wohl aber ihren Inhalt. Er bemerkt im An­
schluss an das Orakel: o'i I-IEV b~ TlVEt;; rrpoc.; TOI.hOUJ\ AfTOU(}\
Kill. qlpacr(U aUTq, T~V TTu8it]v TOV vOv KaTEcrTEUJTa \(ocr/-wv Lrrap­
Tl~Tt;lcrl. Also was Berodot als Tradition Einzelner gibt, ist bei
E:9horos in Verse gebraoht und dem alten Orakel direkt ange­
hängt. Zu dem ursprünglichen Sinn des Orakels passt dieser
Anhang allerdings schlecht genug, da in ihm von der Gesetzgebung
gar nicht, sondern nur von der Frage die Rede ist, ob Lykurg
ein Mensoh oder ein Gott sei. Aber diese Verse waren nun
einmal gegeben, und wer auf Grund der bei Berodot mitge­
theilten Tradition die ganze Gesetzgebung in Orakelform ein­
kleiden wollte, wie das Ephoros, oder vielmehr die Quelle aus
der er schöpft, gethan hat, konnte dieselben nicht gut umgehen.
So werden aie denn hier zur einfachen Begrüssungsformel, von
der durch die Zusatzverse der Uebergang zu der Offenbarung
der Grundprincipien der neuen Staatsordnung, der EuvoJ,lia, ge­
macht wird.

Naoh der Begrüssung fragt I;ykurg, welohe Gesetze den
Spartiaten am nützliohsten sein würden. Die Pythia antwortet:

B EaV TOU~ /lEv KlXAWt; 1)TEl0'8lXl, TOUt; bE rr€t8apX€lv
vOJ,lo9eTllcrt;l,

und auf die Frage, wie das zu maohen sei, folgt das auch bei
Eusebius erhaltene Orakel:

C EI.O'lv obol. Mo rrA€lcrTov fm' a>.MAwv aTr~XoucrlXl,

~ J,lEV H€u8€piut; ~t;; Ti/ltOv olKov uyoucra,
1) b' Errt bouhtu ~ <p€UKTnV bO/loV ~J.lEpiOlcrl·

KaI TnV J.lEV bui T' aVbpocruVfJ<; lEpijc.;2 0' o/lovoiut;;
ecrn TrEpaV, f1v bn AaOl~ flT€tcr8E 3 KEAEUOOV,
TlIV bE bux crTUT€P~t;; l!plbol;; Kal avahlbot;; UTfJ<;
ElcrUqlu<UVOUO'IV' ~v b~ TrEqlUAUEo 4 /laAlcrTlX.

Daran schliesst eich die S. 566 angeführte Aueftlhrung TO bE.
KEqluAalOV ~v; man sieht Ephoros hat Beine Auseinandersetzung

Zusatz?) in den 1taAalOTllTlll dvcxlpacpai, der Laoedaemonier gestanden
haben - wie die Gesohiohten von König Romulus in den annales ma­
ximi nicht gefehlt haben werden.

1 Ebenso kennt Xenophon, Apol. Socr. 15 das Orakel nur in der
herodotisohen cppovTll:w 'lH.lTepa geov' (Je et1tW fi dv9pw1tov.

2 So Euseb. Bei Diod. dpeTilc;, was Dindorf in EpaTIjc; ändert.
e Diod. l1Tela9al.
;I; Euseb. be 1recpuAaX6a1.
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ü'Jer die Tendenz der Verfassung an das Orakelwort angeschlossen
und seine Theorie überdies nicht selbst erfunden, sondern nur
weiter ausgeführt; der Grundgedanke, der Ja auch niohts weniger
als originell ist, ist schon in dem Ubrigens an sich recht trivialen
Orakel enthalten.

'loh sohliesse hier gleioh den nm bei Eusebius erhaltenen
Spruch t an:

D w<j; ilv llIlVTElt;lOW urrOO"xe(1l<XI;; TE Kat OpKOU<j; (?)
Kat MKlll;; &AA~Aot(11 Kilt &A}.obllrroi(1l btbUlTE,
arvw<j; Kill Ka8apwI;; rrpE(1ßrITEV€lll;; Tl/lWVTE<j;,
Tuvbapfbat; b' Errom~6/lEVot, MEVEAaVT€ Kat liAAOU<;
&ellVIXTOU<; flPWll<;, 01 EV AaK€blll/lOVl Mr;J,.
OUTlU bi] X' U/lWV rrEpI<peiboIT' €UpUOrrll ZEU<j;.

Wie dies Orakel Detailvorschriften gibt, BO auch das bei Diodor
folgende, welches das Verbot des Geldes bezweckt. Es ist der
bekannte Vers

E a lj>lAOXPTJllllTta. Lmipmv lAOl Il,' lino be oubev.
Man möohte den Ephoros gerne von der Gedankenlosigkeit frei­
sprechen, er habe diesen Vers, der, wie Diodor selbst bemerkt,
zum Sprichwort geworden ist und denn auch bei den Paroemio­
graphen steht, für ein Produkt der lykurgischen Zeit gehalten,
während er doch erst in Lysanders Zeit entstanden sein kann 3.

Und doch hat EphoroB so berichtet, denn auch Aristoteles kennt
den Vers als Orakelspruch (Zenob. II 24), offenbar weil er dem
Ephoros folgte 4. Auch erhält ja so erst das Schlusswort des
Ephoro8 zur lykurgischen Verfassung seine rechte Beziehung, in
dem, wie wir sahen, den Spartanern die Einführung des Geldes
zum schlimmsten Vorwurf gemacht wird.

1 Es geht dort dem vorigen Orakel C voran.
2 Ebenso die Paroemiographen; bei Plutarch inst. lao. 42 bA€'i.

Als Orakel wird der Sprueh citirt bei Plut. 9, Ciccro de off. II
77. SchoL Aristoph. Pac. 622 = Suid. btElpwvoEEV01.

a Bergk nimmt ihn allerdings nnter die Fragmente des Tyr­
taoos auf.

<1 Andere wollten auch hier wieder klüger sein als ihre Quellen,
von denen sie doch total abhängig waren, nnd machten den Vers zu
einem dem Alkamenes .und Theopomp gegebenen Orakel (plut. inst,.
1300. 42) wobei nur übersehen ist, dass diese beiden Könige wohl in
den Listen der aber nicht in Wirkliehkeit Zeitgenossen
waren.
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Es folgen bei Diodor Verse wesentlich verschiedener Art 1,

Distichen von denim v. 3-6 mit einem anderen auch
bei Plutarch Lyc. 6 angeführt werden. Sie lauten:

F bit Tap apTupoTOEo<;; aVllE EKaepTo<;; 'ATfoA.A.wv
XPUcrOKO/JTl<;; EXPTl Tf\ovo<;; et aMTou,

apXEtv Il€V ßOUAl'J 2 e€O'nll~TOU<;; ßllCilAlllllj;,
olm /J~AEl LTnipTll<;; II tllepoEcrcrO, TfOAt<;;,

Tfpf'1ßUTEVE1<;; 4 TE: 5 TEPOVTll<;;, ErrELTll M bllll0Tll<;; avbpac;;,
EU{)elnv 6 ~~TPCU<;; aVTllmXIl€lßo/JEVOUIj;.

/-lugelcr9at b€ Ta KaM KIll Epbetv miVTll biKlltll,
/-ll'JbETl bnßOUAEUElV T~bE rr6AEl 7.

bfJ/-lOU TE rrMget viKnv Kat KapTO<;; errEcr9at'
<Polßoc;; Tap rrEpl TWV Wb' aV€lpl'Jve rroAE1.

Gewöhnlich wird von den Herausgebern nach v. 6 nicht inter­
pungirt und in v. 7 TE für be gelesen, so dass /-lugelcr9cu
Prädicat zu ~)T(1l0T«C;; avbpa<;; wäre. Dass das falsch ist, lehrt
schon der Umstand, dass Plutarch mit v. 6 Bchliesst und doch
sein eHat als ein vollständiges gibt. 'Ziemlich zu reden und
recht zu handeln' wird nicht nur dem Demos, sondern allen
Spartanern befohlen. Zu blllloTac;; avbpll<;; ist aus dem vorher­
gehenden aPXEtV ein Verbum wie errEcr9111 zu suppliren. 'Voran'
gebn im Rathe sollen die Könige und Geronten, alsdann [folgen]
die Männer des Volks, geradezu [ohne Umwege und Wandelungen;
eöGEil1v ist wohl richtiger als eöOeilll<;;] erwiedernd den Rhetren 8'.
parin liegt zugleich die Unterordnung des Demos unter die Ent­
scheidung der Könige und der Gel'onten, welche Plutaroh auf

1 Nach der kleinen Dindorf'schen Ausgabe bei Teubner gehen
ihnen die Worte tl TTu6ia EXPllaE T(j'J AUI<OuPT41 'lt'Epl TWV 'lt'OA1TlI<WV
O{JTW'; voran; nach Mai's Angabe in der Script. veto nova 0011. vat. II,
die von Dindorf in der kritisohen Leipzig 1828 wieJerholt
wird, stehen dieselben neben dem Orakel dal'" ollo! Mo am Rande.
Welche Angabe richtig ist, weiss ich nicht.

2 Plut. flOUAll<;'
11 PInt. ~'l1'dpTa.;.

4 PInt. 'l1'pEl1fllha.;.
5 Diod. bE, was keinen Sinn gibt.
e Plut. eMeiau;;.
1 Wilamowitz homo Unters. S. 282 Anm. nimmt wohl mit Reoht

an, dass hier keine Corrnptel vorliegt, sondern der Text gekürzt und
deshalb Prosa geworden ist.

S DieseAuffaseung des vielumstrittenen Verses scheint mir die einzig
haltbare. Ueber die Bedeutung von PflTpa s. u. im zweiten Artikel.
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Polydor und Theopomp zuriicldiihrt und in diesen Versen aus­
gedrückt findet.

Wie die Distichen in den Excerpten aus Diodor stehen,
scheinen sie als Orakel bezeichnet zu werden. Es ist indessen
kaum denkbar, dass Diodor, unmöglich, dass Ephoros sie so auf­
gefasst hat: vielmehr sind sie o.ffenbar citirt worden zum Beleg,
dass auch die Grundinstitutionen der Verfassung auf dem Aus­
spruch Apollos beruhen.

Die beiden ersten Verse lauten bei Plutll.rch:
Q>01ßOU UKo\JlJctvT€/j; TTu9wv6eEV OiKctb' EVE1Kav

/laVTE,1ctr TE SEOU Kat TEAEEVT' €TIEfl,
weiohen alsQ wohl im Ausdruck, abel' nicht im Inhalt von Ephoros
ab. Plutarch sohreibt die Distichen dem Tyrtaeos zu, mit der
sehr unbestimmten Wendung w/j; TI0u TUPTlXtOC; Erri/lE/-lVl'jTctl bui
TOUTWV 1. Die Neueren haben ihm Glauben geschenkt, auch v. Wi­
lamowitz Hom. Unters. p. 282, der doch mit Recht gegen die
herkömmliche Ausgleichung der Varianten protestirt. Ich dächte,
wenn Verse, die bei Ephoros anonym erscheinen, bei Späteren
einen Namen tragen, so wüssten wir was davon zu halten
Dass man, wenn man den Verfasser der Verse nennen wollte,
Tyrtaeos wählte, ist nur natürlich; er ist ja der einzige, der über­
haupt in Betracht kommt.

Dass die Verse nicht von Tyrtaeos stammen, steht all0h
durch ihren Inhalt vollkommen fest. Denn noch im fünften
Jahrhundert wusste man in Sparta nichts davon, dass
die Verfassung aus Delphi stamme. AusdrUcklich sagt He­
rodot I 65 <einige sagen, die Pythia habe dem Lykurg die bei
den Spartiaten bestehende Orduung geoffenbartj wi e aber die
Lakedaemonier selbst sagen, 11at Lykurg ... diese Dinge
aUEl Kreta geholt'. Die Neueren sind dieser Stelle meist so viel
wie möglich aus dem Wege gegangen. Und doch konnte Rerodot
so nicht schreiben, wenn zu seiner Zeit die Ableitung von Delphi
in Sparta längst in der Weise, wie in dem angeblichen Tyrtaeos­
fragment, als sichere Thatsache anerkannt war, und ebenso wenig
konnte dann Rellanikos die vom Gott offenbarten (TIuG6XpnlJTm)

1 Also haben die Neueren mit doppeltem Unrecht das Bruchstück
der Eövojl{a zugewiesen: dies Gedicht war dem Aristoteles wie der
Quelle 8trabo's (VIII 4, 10) noch vollständig bekannt, und wenn die
Verse daher stammten, würde es bei Plutareh nicht 'trou, sondern €v
Ti;\ EuvO/J{if KClAOU/-lEVlJ heissen.
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. Gesetze einfaoh als Wer], der ersten Könige bezeiohnen. Man
pflegt sioh "l':"ohl auf die enge Verbindung des historisohen Sparta
mit Delphi, auf die von den Pythiern bewahrten Orakel (Rer.
VI 57) zu berufen. Aber daraus folgt nur das Gegentheil: trotz
dieser Verbindung daohte man zu Herodot's Zeiten in Sparta gar
nioht daran, die Verfassung aus Delphi abzuleiten. Man holte
sioh fleissig beim delphisohen Apoll Rath, ebensogut wie beim
Zeus von Olympia (Plut. Ages. 11); abel' 'die Sohutzgötter des
Staats waren vielmehr Zeus und Athene (s. u.) I. Die Verfassung
galt den Spartiaten als etwas naturwiiohsiges, nioht wie den
Fremden für ein seltsames Kunstprodukt, zu dessen Erzeugung
es des Orakelapparats bedurft hätte. Dass auf Kl'eta ähnliohe
Institutionen bestanden, wie bei ihnen, wussten sie; nnd so mögen
sie dazu gekommen sein, dieselben aus Kreta holen zu lassen 2.

Herodot's Werk ist ersohienen in den ersten Jahren des
peloponuesisohen Kriegs, Hellanikos' literarisohe Thätigkeit ­
in weloher Sohrift er von Lykurg gehandelt hat, lässt sioh leider
nioht erkennen fallt im allgemeinen etwas später. Wenige
Jahre darauf, zu Anfang des vierten Jahrhunderts, ist die Ab­
leitung aus Delphi mit einem Male allgemein anerkannt und in
Sparta selbst offioiell reoipirt. König Pausanias theilt die dem
Lykurg gegebenen Ora],elspriiche mit, Xenophon bezeiohnet el3
als einen besonders feinen Kunstgriff dea Lykurg, daas er die
Gesetze nioht eher erliess, als bis er sie vom Ora.kel hatte sank­
tioniren lassen: 1t'OAAWV be. K0.1 aAAwv OVTWV J-l TI Xo.VTI /-.uhw v
KnAwv Tq, AUKOUPTlV elt; TO 1t'€.le€.aent 1geA€.l\I TOUe; 1t'OAiTne;,
t\v TOlli; Kn).A[aTOl<; Kal Toiho J-lOL bOKEl dVlll, (In 00 1t'POTEPOV
an:ebwl<€. Tq, 1t').ft9€.l TOUe; VOJ-lOUli;, 1t'plv EA9wv auv Tote; Kpa­
TlaTOlt; A€Aq>oue; E1t'~PETO TOV e€.Ov Ei Aq,OV 'Ka\ aJ-lEIVOV E111

1 Erwähnt werden mag immerhin, dass auch in der allerdings
absichtlich alles Details entkleideten Angabe des Thukydides I 18 über
die spartanische Verfassung von der Ableitung aus Delphi sO wenig die
Rede ist wie von Lykurg.

2 Diese ältere Ansicht ersoheint auch in dem unter Plato's Schriften
stehenden Dialog Minos p. 818 ohne "Verquickung mit dem delphischen
Orakel. Der Dialog muss seinem ganzen Inhalt nach recht alt sein.
Bekanntlioh wird hier Zeit '300 Jahre oder etwas mehr' vor
die Gegenwart, d. h. die Zeit des Sokrates, angesetzt. Einen sicheren
Beweis rur die Unäohtheit des Dialogs kenne ioh übrigens nioht. Dass
er über Lykurg eine andere Ansioht hat als die weit späteren Gesetze,
kann jedenfalls nichts entsoheiden.



574 Mayer

Ti;j L'mipTl',1 rr€t90/l€Vi;l of<; aUTO<; e9qK€ VO/lOt<;. ~rrel. bE &V€lA€.
TtV rravTl a/lElVOV dvm, TOTE arr€hWKEV, OU /lOVOV aVO/lOV
aHa Kai a.VOl1lOV 9El<; TO rrUeOXP~I1TOt<; VO/lOt<; /l11
rr €1eE11 9 tU (rep. Lao. 8). Man sieht, seine Darstellung ist ganz
rationalistisoh gefärbt, wie es sich gehört, da er für die gebil­
dete Welt sohreibt; sie berührt sioh zum Theil fast wörtlioh mit
den Ausführungen des EEhoros. Bei Plato in den Gesetzen gilt
es als feststehend und von den Lakedämoniern selbst anerkannt,
dass die Gesetze 'Von Apoll stammen, wie die kretisohen von Zeus
(I p. 624 'der Urheber der Gesetze ist die Gottheit, :rrapa. /lEV
~/llV [in Kreta] Zeuc;;, rrapa. bE AaKEblI1/lovlolC;;, Öe€V öb€ [Me­
gillos] ~I1Tiv, oi/lm q>avlXl TOUTOU<; 'ArroAAwva, was Megillos
bestätigt). Lykurg wird gewissermassen zum Propheten der
Gottheit: q>Ul1tC;; Tl!';; a.v9pwrrlvTJ JlE/llT/lE.VTJ 9Ell'f TlVt buvu/l€t
(IlI 691 E). Plato setzt also dieselbe Darstellung voraus, welohe
Ephoros gegeben, aber rationalistisoh eingekleidet hat.

Es steht also fest, die Legende von dem delphisohen Ur­
sprung der Verfassung ist den Spartanern von aussen ootroyirt 1

und um das Jahr 400 v. Ohr., in der Zeit des Lysander, offioiell
reoipirt worden. Es war das eine Epoche der tiefsten politisohen
Bewegung, in der der spartauisohe Staat grade in Folge seiner
gewaltigen Siege innerlich überall aus den Fugen ging. Nicht
nur dass es in den Untertllanen und Halbbürgern gährte und die
ali;e Bürgerschaft duroh den Krieg deoimirt war: weit sohlimmer
erschien, dass alle Grundlagen des überlieferten K0I1/l0!';; angetastet
wurden. Grosse Sohätze flossen in Sparta zusammen, Luxus und
Habsucht rissen ein, eine neue Politik kam auf, welche den alten
ehrenhaften Grundsätzen zuwider auf krummen Wegen wandelte
und vor List und Gewalt, ja vor Verbrechen nioht zurüoksoheute,
um die Maoht Spartas und seines Adels zu sichern. Die Seele dieser
Neuerungen war Lysander, der gewissenlose aber unentbehrliche'
Feldherr, der damit umging die alte Verfassung zu stürzen und die

1 Woher sie stammt, darüber weiss ich eine bestimmte Ver­
muthung nioht zu äussern. Sie mag ja von Delphi ausgegangen
das sich mit fremden Federn schmücken wollte. Doch kann sie auch
einfach auf einer Combination beruhen, welche das in historischer Zeit
zwischen Sparta und Delphi bestehende Verhältniss zur Erklärung des
Ursprungs der Verfassung verwerthete, und in dem Orakel, welches
rlen Gesetzgeber für einen Gott erklärte, den Anlass fand, auch Bein
Werk an den Gott anzuknüpfen.



Die lykurgische Verfassung. 51ö

Vorrechte der Königsgeschlechter zu beseitigen. Wir wissen wie
vielfach die besseren Elemente der Bürgerschaft sich gegen dies
neue Treiben gesträubt haben: Kallikratidas wird hunderte VOll

Gesinnungsgenossen gehabt haben. König Pausanias hat es durch­
gesetzt, dass Lysanders I'lan, Athen dauernd zu knechten, ver­
eitelt wurde, dl.n man seine Zwingherrschaften in den griechischen
Gemeinden stürzte die Folge war allerdings, dass eine neue
Erhebung Griechenlands, die sich auf Persien stützte, die Noth­
wendigkeit der lysandrischen Politik nur zu schlagend bewies.
Man sieht aber daraus, wie thätig die oonservativen Elemente
Spartas gewesen sein müssen. Es ist ja nioht angeborene Bös­
artigkeit und moralische Verstocktheit, was die Spartaner zu
der Politik trieb, welche in den Zeiten des Lysander und Age­
silaos herrschte, sondern der Zwang der Verhaltnisse, der mäoh­
tiger war als die reinen Absiohten, mit denen der bessere Thei!
des Adels den Krieg gegen Athen zu Ende geruhrt hatte. Bei
soloher Lage war es begreiflich, dass man nach jedem Mittel griff,
welches geeignet erscheinen konnte, die wankende Ordnung zu
stützen. So erklärt es sich, dass jetzt der delphische Ursprung
derselben anerkannt wurde, um so eine göttliohe Sanction für sie
zu gewinnen. In dieser Zeit also sind die angeblichen Tyrtaeos­
verse entstanden, welche die Grundordnung der Verfassung vom
Apoll ableiten und dem Gotte das Gebot in den Mund legen, Ehr­
barkeit und Rechtsohaffenheit zu üben, Sie stehen mithin mit Reoht
neben dem Spruch, der V01' der q)lAOXPll~aTia warnt und direkt
gegen Lysander, Gylippos und ihre Genossen gerichtet ist.

Wenn die Distichen einen kurzen Abriss der spartanischen
Institutionen geben und auf das Orakel zurückführen, so sehen
wir aus Ephoros (und auch Plato weist ja darauf hin), dass da­
neben die Orakel auch im einzelnen ausgefülltt worden sind. Dass
das in derselben Zeit geschehen ist, liegt auf der Hand. Wir
können abel' auch nooh nachweisen, woher Ephoros die Orakel
genommen hat.

In seiner Polemik gegen Hellanikos' Behauptung, die Ver­
fassung stamme von Eurysthenes und Prokies, bringt Ephoros
zwei Argumente vor: erstlich werden diese beiden Könige in
Sparta so wenig geehrt, dass sie nicht einmal ihren Geschleoh­
tern den Namen gegeben haben, Lykurg dagegen hat Tempel und
Opfer. Zweitens hat Pausanias in 'seiner Verbannung eine Sollrift
tiber Lykurg geschrieben, in der er die Orakel mittheilt.

Die Stelle über Pausanias ist bei Strabo VIII 5, I> nur in der
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Pa,riser Handschrift A erhalten und auch da nur mit einer Lücke von
etwa 15 Buchstaben in jeder Zeile. Da ich die Richtigkeit der
von Corais, Kramer und Meineke gegebenen Ergänzungen, auf
denen auch dL Darstellung bei Wilamowitz, Hom. Unters. 272,
beruht, .zum Thei! entschieden bestreiten muss, setze ich zunächst
den Wortlaut mit den Ergänzungen, die für sicher gelten
bierher:

TTau]O'avittv TE TWV EüpuTtwvnbwv ~KTtE0'6v[Ta .•.•• rfjt;;]
olK€ia<;; €Y TlJ lpUI1J O'uvratat AOT[OV ..... AUKOUp]
-IOU VOIlWV övroc;; Tf\C;; ~KßanOUl1TJ[C;; •... , .• ,]
TOUC;; XPTJl11l0UC;; A€1€tV TOUlii bogevra[lii aUT4J Ttepl TÜlV]
TtAEll1TWV.

Die Ergänzung der letzten Zeile ist wohl ziemlich zweifellos, um
BO prOblematischer die der vorhergehenden. Offenbar ist die Rede
von dem vorhin erwähnten Könige Pausanias, der nach der
Schlacht bei Halial'tos 395 nach Tegea in die Verbanmmg gehen
musste - denn der Sieger von Plataeae ist sicher nicht literarisch
thätig gewesen. Pausanias aber war Agiade, und daher ist die
Lesung KI'amers TTaUl1ttvittv 1'€ rÜlv EÖpuTt. EKTt€l10v[ra unmöglieb.
Am nächstliegenden wäre €KTtEO'ovrwv zu lesen und etwa rfjlii
TtOAtTEtat;; Tf\<;] olKEia<; zu ergänzen; doch ist das sprachlich
kaum denkbar, und auch·das folgende, wo VOll der Verbannung die
Rede ist, fordert die Ergänzung €KTtEO'ovra, Dann aber muss
vor TÜlV EöpuTt. ein um) eingesohoben werden. In der Lücke dürfte
danu weiter etwa ~t;; T€Teav gestanden haben. - Die folgenden
Zeilen ergänzen Kramer und Meineke O'uvraEat AOI[OV KaT«
TOO AUKOlJp]Tou, VOIlWV .övro~ Tf\t;; EKßaÄou(jTJ[~ (sie) aurov
ahiou, Kat] cet., wobei ioh bekennen muss, dass mir die letzten
Worte dunkel geblieben sind i soll zu Tfj<; €KßlXAOUO'TJIl; einfach
TtoÄ€W~ ergänzt wefilden? Indessen die Annahme, Pausanias hab!}
eine Schrift gegen Lykurg geschrieben, kann nicht richtig sein.
Ephoros'will die Realität der lykurgischen Gesetzgebung beweisen;
wie kann er da eine <Schmähschrift' brauchen, die <den heiligen Trug,
der die Oligarohie ans Licht zog', wie Wilamowitz meint.
Und wie stimmt eine derartige Schrift zu dem Charakter des
Pausanias, des Hauptgegners des Lysander, des Vertreters einer
ebrenhaften Politik, welche das feierlich Wort Spartas,
es sei gekommen, die Hellenen zu befreien, wahr machen wollte,
des Königs, der die Vergewaltigung Athens hinderte und noch in
der Vel'bannung dnroh seine Verwendung bei seinem Sohn und
Nncbfolger die mantineilmhen Demokraten vom Tode und Sparta
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von der Sohma.oh rettete (Xen. Hell. V 2, 6)? Dieser Pausanias
soll eine Sohmäusohrift gegen Lykurg geschrieben haben, gegen
den Urheber der weisen Ordnuug, welohe Ehrenhaftigkeit und
Pflichtgefühl zum obersten Gebot machte, auf dessen .Gesetzen
auch die Machtstellung der Könige ruhte, welche die Neuerer zu
untergraben strebten? Nicht eine Schrift gegen, sondern eine
über Lykurg hat Pausanias geschrieben: von der Stadt, welche
ihn in die Verbannung gejagt und die alte Ordnung mit Füssen
getreten hatte, appellirte er An den Gesetzgeber, dem sie ihre
Grösse verdankte. Eine mir genügende Ergänzung aller Lücken
habe ioh nioht finden können; alsKem des Satzes aber ergibt sioh;
O'uVTaEal M[jOv rrepi TWV AUKOUp]Wu VOJA.WV 1, ••• [ •• ~V q, Kai]
TOU<;; XPllO'!10u<;; A€T€lV TOU<;; bo8E:vT('([<;; atlTl:j) rrepi TWV] rrAdO'Twv.

Die letzte Bemerkung ist die, um derentwillen Ephoros
überhaupt von Pausanias redet: in seiner Sohrift waren die Orakel
mitgetheilt, auf denen die lykurgische Gesetzgebung beruhte, die
authentischen Urkunden, welche Hellanikos' Ansichten widerlegten.
Damit ist zugleich gesagt, dass dieselben vor Pausanias nooll
nioht publicirt waren, und dass Ephoro8 sie aus Pausanias ent­
lehnt hat.

Wir sehen, wie sich jetzt alles zusammenfügt. Wir be­
greifen, wie Ephoros dazu gekommen ist, die Orakel des Lyknrg
mitzutheilen, die seinem kritischen Scharfsinne so wenig Ehre
machen, und diese erscheinen nicht mehl' als literarische Spielerei
oder antiquarische Fälsohung, sondern als Produkt einer politi­
schen Bewegung mit sehr realen Tendenzen. Dadurch gewinnen
sie trotz ihrer Trivialität für uns ein hohes Interesse. Wir können
sie wohl mit den Gesetzbüchern der Juden und der Perser ver­
gleichen; sie sind ein Versuch die GrumUagen der altererbten
Staatsform und Lebensordnung in idealem Gewande zu codificiren
und als göttliche Offenbarung hinzustellen, um dadurch die Gegen­
wart zum reohten und gottwohlgefälligen Leben zurückzuführen.
Daher die Wal'llung vor der CPIAOXPll!J.CXTla (E), daher die Beto­
nung der Eintracht neben der Tapferkeit (C), daher die Ermah­
nung zum Gehorsam gegen die recht erzogenen Fiihrer (B), daher
die Verpflichtung den Orakeln zu gehorchen, zu reden wie es
sioh geziemt und Gerechtigkeit zu üben unter einander wie gegen

1 Ist etwa zu lesen: 1)\1'1'0<; '1'i\<; €K~o.llo(JlJ[1J<; olldo.<;? Lykurg wal'
ja nacll der später herrschenden Ansicht Eurypontide. Dann würde
er hier seinen entarteten Nachkommen (Agesilaos) g,egenübel' gestellt.

Rhein. Mus. f. Philol. N. F. XLI. 37



578 Meyer

0'<\ Fremden CD 1. 2, F 7). Sind das doch alles Dinge, an denen
die Modernen, Lysander und seine Genossen, sich tagtäglich ver­
sünd:l;jvon. Im Mittelpunkt der Bewegung, aus der die Sprüche
hervorgegangen sind, steht König Pausanias, der gewiss an ihrer
Abfassung direkt oder indiJ:ekt betheiligt gewesen ist.

Ueber die politisohe Stellung des Königs Pausanias haben
wir, abgesehen von dem was sich aus seinem Verhalten im Jahre
403 ergibt, zwei sehr werthvolle Angaben in Aristoteles Politik.
IV 14 Bekk. heisst es, die Lakonen werfen ihm vor, er habe
sich, nicht zufrieden damit, dass e1' König war, auch zum
Herrscher über Sparta machen wollen; und VIII 1, er habe
die Ephoren stürzen wollen wie Lysander das Königthum.
Beide Angaben decken sich offenbar: eben duroh den Sturz des
übermächtig gewordenen Ephorats wollte er die alte Macht­
stellung des Königthums wieder gewinnen. Den bisher ent­
wickelten Tendenzen widerspricht das keineswegs: sind doch die
Ephoren die Leiter der modernen Politik, und überdies der Be­
steohung und dem Luxus zugänglich 1.

Daher ist denn auch in den Sprüchen vom Ephorat nirgends
mit einer Silbe die Rede, während der Gehorsam gegen' das
Königthum und die Geronten (rrp€(jßuT€V€'i~) besonders einge­
schärft wird (B. F 3-5). Denn auch die Geronten sind durch das
Ephorat aus ihrem Ansehen verdrängt (vgl. Xenophons Schilderung
der Maoht der Ephoren und Aristoteles Bemerkungen über die
Geronten); der König mochte daher hoffen im Rathe der Alten eine
Stütze für seine Pläne zu finden. Auch im Ora.kel D wird befohlen
die Geronten zu ehren, während allstatt der Könige ihr mythillcher
Vorgänger Menelaos, der neben der Helena in Therapne göttlioh ver­
ehrt wird (Iaokr. Hel. 68), und ihre Schutzgötter, die Tyndariden,
ersoheinen. Denn das ist die Bedeutung der Dioskuren
im spartanischen Staat, wie Herodot ausdrücklich berichtet
(V 75): mit jedem der heiden Könige zieht einer der beiden

. Zwillingsgötter ins Feld 2.

1 Arist; pol. II 9 1rOAAuKlt; EJ.l1rhttoU(11V dvapumol 0"q>6bpa 1rtvrrrs<;.
€I<; 'Tb dpX€loV (das Ephorat), oi. buk Tl'jv d1ropiav dJvtOl l1(!"t1v. ~bijAwcrav

bE 1rO),MKI<; /-IEv Kai 1rp6T€POV (also jedenfalls zur Zeit des Pausanias),
Kai vOv OE cet. Ferner: ~O"TI bE K(11 ii bimT(1 TWV ~q>6pwv ... aVE1-

, I-I€Vll ),1UV.

2 Ich halte es fut' evident, dass die Dioskuren aus dem spartani­
schen Doppe1königthum erwachsen und lediglich sein Abbild in der
Götterwelt sind. .Die Mythen, welche an sie anknüpfen, sind Becundärer
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Wenn es gewiss nicht Zufall ist, dass an diesen Stellen
von den Ephoren vollständig geschwiegen wird, so wird damit
die Wandelung zusammenhängen, welche sich eben in der Zeit
des Pausanias in den Anschauungen über den Ursprung des
Ephorats vollzieht. Bei Herodot sind die Ephoren so gut von
Lykurg eingesetzt wie die Geronten und überhaupt alle anderen
Institutionen mit Ausnahme des Königthums, das naturgemäsB
über den Ursprung der Verfassung hinaufragt. Dieselbe An­
schauung hat Xenophon (8, 3), der in seiner Schrift, die ja einen
beinahe officiellen Charakter trägt, alle zu Recht bestehenden
Institutionen dem Lykurg zuschreibt und pflichtschuldigst be­
wundert, überdies aber nicht auf dem Standpunkt des Pausanias,
sondern auf dem seines Gegners Agesilaos stehtl. Vereinzelt
findet .sie sich noch in späterer Zeit, so bei lustin. III 3: LycurguB
regwtls potest.atem bellorum, magistratibus (das sind die Ephoren)
iudicia. et annuos successores, senatui (den Geronten) custodiam
legum, populo Bublegendi senatum velcreandi quos vellet magistratus
(auch Aristoteies bezeugt, dass die Ephoren vom Volke unCtv­
TWV gewählt werden) potestatem permisit. Auch Satyros (bei
Diog. Laert. I 68) hat die Ephoren auf Lykurg zurückgeführt.
, Dagegen nach Plato de Iegg. III 692 A hat Lykurg dem
Königthum nur die Geronten beigeordnet, ein Späterer (Tpirolj;
O"WTftp) die Ephoren hinzugefügt. Einen Namen nennt PIam
nioht, doch hat e:- an derselben Stelle auoh Lykurg nicht mit Namen
genannt, so dass es wohl nicht zweifelhaft ist, dass er denselben
meint, den alle Späteren 2 nennen, nämlich König Theopomp. Die
Massregel wird als eine heilsame Mässigung der absoluten Königs­
gewalt betrachtet, durch die dem Königthum zwar ein Thei!

Natur; es sind Deutungen, nioht Voraussetzungen des Cultus. Bei
Homer erscheinen sie nur an den verhältnissmässig recht späten Stellen
r 2B7. A aoo.

1 Dass dagegen Xenophon oder vielmehr seine Gewährsmänner
die Ansicht der Gegenpartei von dem delphischen Ursprung der Ver­
fass1l'ng adoptirten, ist sehr natürlich; Xenophon's Schrift soll aber
zeigen, dass der Hauptsache nach die uralte Ordnung noch vollständig
besteht. Denn das angehängte c. 14 ist später, zugefügt und steht zu
der Tendenz der übrigen Schrift undllamentlich ihren Eingangsworten
in schroffem Widerspruch.

11 Denn Sosikrates bei Diog. Laert. I 68 Kai ·lt]lWTOV ~qlOPOV T€-·
v€a9at (X€IAwva) Erd Euaub~l-Iou d. i. 556/5 v. Chr. sagt wohl nicht, wie
Diogenes und O. Müller Dorier II 108 die Stelle auffassen, er sei der
erste, sondern er sei in diesem Jahre zum ersten Male Ephor gewesen.
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seiner :Macht geraubt, aber eben dadurch lange Dauer verliehen
wird - eine Auffassung, die schon Plato ausspricht, während
sie bei den spä.teren mehrfach im Gewande einer Anekdote er­
scheint: die Frau des Theopomp habe ihn gefragt, ob er sich
nicht schäme, das Königthum soinen Söhnen in geschmälerterer
Gestalt zu hinterlassen als er es vOn seinem Vater erhalten habe,
er aber habe geantwortet: nein, denn ich lasse es ihnen dauer­
hafter 1. Zu der Annahme, die Ephoren seien unter Theopomp
eingeführt, stimmt nach der später recipirten Chronologie der An­
satz, den Eratosthenes, Apollodor und ihre Nachrolger für die Ein­
setzung der Ephoren gegeben haben, nämlich 01. 6, 2 = 755/42,

d. i. das 31. Jahr des Theopompi denn nach Diodol' bei Euseb.
I 223, der wie er selbst sagt aus Apollodor schöpft, fällt die
erste O1ympienfeier ins zehnte Jahr Theopomp's. Man pflegt das
Datum für historisch zu halten, und möglich ist es ja, dass man
in, diesem Jahre anfing die Namen der Ephoren aufzuzeichnen,
wie zwanzig Jahre früher die der Sieger in Olympia ll• Dann

1 Aristot. pol. vln 11. Plut. Lyc. 7. Val. Max. IV 1 ext. 8 in
fast gleichlautender Fassung. Plutarch im Lykurg nimmt auf An­
gaben der aristotelischen Politik auch sonst Rücksicht (c. 14 = pol.
n 9), doch vermuthlich nur scheinbar, weil sie auch in der von ihm
vielbenutzten 1TOA1T€\(X AaK€bal~ov{wV gesta.nden haben werden. Oio.
de rep. II 59. de leg. III 16, bei dem wir ja Angaben der Peripatetiker
erwarten dürfen, erwähnt gleichfalls die spätere Einsetzung der Ephoren
und vergleicht sie mit den Tribunen, worin ihm Val. Max. folgt.

il Die Handschriften des Eusebius und Hieronymus geben aller­
dings 01. 0, S oder 4; aber zwei von einander ganz una.bhängige Zeug­
nisse führen übereinstimmend auf das oben gegebene Datum. Einmal
sa.gt Plut. Lyc. 7, die Einsetzung der Ephoren durch Theopomp fa.lle
E't€l1{ '!TOU ,..uiA10'Ta TPldKOVT<l Kai lKaTOV J,.l€.Ta AUKOOPTOV, d. i. da Ly­
kurg von Eratosthenes und Apollodor ins Jahr 885/4 wird, ins

, Jahr 755/4. Zweitens bemerkt Eusebius bei 01. 1, wo in Folge der
heillosen Verwirrung seiner la.konischen Königllliste die Regierung dos
Alkameneszu Ende geht (ebenso Hieron. bei der Einsetzung der
Ephoren), die spartanischen Könige hätten 850 Jahre regiert, das wäre
von der dorischen Wanderung 1104/3 wieder bis 765/4.

11 Nach Polyb. XII 11 verglich bekanntlich Timaeos die Königs­
listen mit dem Ephorenverzeichniss. Wir haben noch im sechsten Jahr­
hundert"für Cheilous Ephorat verschiedene Anaii.tze: doch hat wenigstEll1s
Sosikrates ein ganz bestimmtes Ja.hr genannt, 01. 56, I, das auch von
der Pamphila a.doptirt ist (Diog. La.ert. I 68) und sich bei Hieronymus
wenigstens in den cod. M nnd A findet - die andern Handschriften geben
abweichende Daten. Im fünften Jahrhnndert wird bei den Schriftstellern
wie in den Urkunden (Inscr. GI'. Ant. 83 ff.) nach den Ephoren datirt.
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würde nur folre~, dass die Epboren eben nioht von Theopomp
eingesetzt sind, da dieser frühestens erst etwa zwanzig Jahre
später zur Regierung kam der viel zu hohe Ansatz für seinen
Regierungsantrittist dann vielleioht mit auf Grund der Ephorenliste
aufgekommen. Andererseits ist es mindestens eben so möglich,
dass umgekehrt das Datum nur auf Grund der reoipirten Königs­
zahlen naehträglioh festgestellt ist.

Die Auffassung der Einsetzung der Ephoren, welohe den an­
geführten Bel'iehten (aueh bei Plato) zu Grunde liegt, gibt sich
selbst deutlich als secundär: es ist eine. durehaus gekünstelte
Reflexion, dass König Tbeopomp in der Voraussieht, die SteUung
des Königt.hums dadurch für die Zukunft zu sichern, sieh eines
Theils seiner Rechte 1 freiwillig entll.ussert hahe. Vielmehr ist
diese Vorstellung nur die Berichtigung einer älteren Auffassung,
welche in der Anekdote der Frau in den Mund gelegt wird.
Ursprünglieh ist also erzählt worden, dass die Könige sieh da­
durch, dass sie das Ephol'encollegium sich zur Seite setzten,
schweren Schaden zugefügt hahen. Eine derartige Darstellung
vom Ursprung des Ephorats hat bekanntlich König Kleomenes TII.
gegeben, als er sieh wegen der Beseitigung dieser Behörde reoht­
fertigte $,: Lykurg habe den Königen nur die Geronten zur Seite
gesetzt, und erst weit später, als im messenischen Kriege die
Könige (d. 1. Theopomp und sein College) lange im Felde standen
und keine Zeit hatten Recht zu sprechen, hätten sie die Ephoren
als ihre Stellvertreter ernannt. Ganz allmählich und namentlich
durch Asteropos habe sich dann das Collegium zu einer selb­
ständigen Behörde entwickelt, die selbst das Königsthum unter
ihre Macht zwang. Diese Darstellung gibt sich selbst nicht als
allbekannte Ueberlieferung, sondern als Reconstruction, und operh·t
daher mit Beweisstüoken (O'TJIJeia): der König ersoheint vor dem
Richterstuhl der Ephoren erst wenn er dreimal geladen ist. Ich
will durchaus nicht behaupten, dass diese Version auf Pausanias

1 0Eom'lI!1TOU I!ETpuiO'aVTO<; (TJiV pCl<JlAelav) Tot<; TE cU A0 l<; Kai
TJiv TWV EqlOPWV qpxJiv hnKaTaO'nlO'aVTO<; heisst es bei Aristoteles VIII
11. Was für andere Dinge das sind, wissen wir nicht, denn an die

Zusatzrhetra kann dooh hier nicht gedacht werden. Sehr glaublioh
es dass die Urheber dieser Version das weise Verfahren des

alten Königs, sich selbst zu besohränken, noch weiter illustrirt haben.
2 Plut. Cleomenes 10, der jedenfalls aus Phylarch schöpft. Wir

können nicht zweifeln, dass uns die von Kleomenes gegebene Darlegung
der Hauptsaohe naoh in authentischer Gestalt erhalten ist.
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zurückgeht: aber dass derselbe den Ursprung der Ephoren
ähnlioh erzählt haben muss, wie sein Nachkomme, der seine Pläne
ausführ~e, dürfte klar sein. Pausanias' Behauptung, die Ephoren
stammten erst von Theopomp, ist von seinen Naohfolgern 1 adoptirt
- wurde sie dooh duroh die angeblioh uralten Orakel gestützt ­
aber in dem Sinne, den wir bei Plato und Aristoteles finden, um·
geändert worden. Wer der Urheber dieser Berichtigung ist, lässt
sich nioht sagen: es liegt ja nahe auf Thibron zu rathen, an den
v. Wilamowitz Rom. Unters. 273 als Quelle' Plato's denkt 2, Doch
wer sich von der litterarillohen Bewegung des vierten Jahrhunderts
eine klare Ansohauung gemaoht hat, wird nioht im Zweifel sein,
dass in der Zeit zwisohen Thukydides und Aristoteles wie über
jeden andern Gegenstand von allgemeinem Interesse so auoh über
die lakonisohe Velfassung eine ganze Reihe von Sohriften er­
scIrienen sind, von denen nicht einmal der Name auf uns gekommen
ist 3. Wissen wir doch auoh von Pa.usanias' und Thibron's Schriften
nur duroh je eine ganz gelegentliohe Notiz; und was wissen wir
z. B. über Inhalt, Abfassungszeit und Tendenz von Dioskorides'
Aal(wvwv 'ltOAlTela? Von Dieuohidas vollends, den Wilamowitz zum
Urheber der Lykurglegende maohen möohte, ist uns weiter gal'"
niohts bekannt, als dass er von Lykurgs Genealogie handelte
falls der Name überhaupt bei Plut. Lyo, 1 mit Reoht an Stelle
von Dieutyohidas in den Text gesetzt wird.

Leider fehlt uns eine positive Angabe darüber, was Ephoros
über .den Ursprung des Ephorats berichtet hat. Man könnte
daraus, dass er die Ephoren den Kosmen gleichsetzt, also für
eins der Stücke erklärt, welche die spartanisohe Verfassung aus
Kreta entnommen hat, folgern, dass er ihre Einsetzung dem
Lykurg zuschrieb, und eine weitere Spur davon darin erkennen,
dass Aristoteles in seiner Kritik der spartanischen Verfassung TI 9

1 d. h. vor allem in der Literatur; in Sparta selbst wird sie
schwerlioh je völlig offioieU anerkannt worden sein.

2 Wir wissen von Thibron nur, dass er den Lykurg besonders
als Urheber der militärischcn Ausbildung verherrlicht hat, auf der die
Vorherrschaft beruhte: Arist. pol. IV 14.

ß Vgl. Stellen wie Isokr. paneg. 177. Arist. pol. IV 11 0(ßpwv
... J(ul TWV dUwv ~l<aO'To<; TWV 'fPUqlOVTWV'lt€pl Tfl<; 1tOhlT€ia<; aihwv,
vgl. kurz v01'her TWV UcrT€POV (im Gegensatz zu den alten Gesetzgebel'n]
·tWE<; 'fpa1.jJUVTwv. Ephoroll bei Strabo X 4, 17: Mr€creal l)' tmo TtVWV

AaKwvIKu E111 Ta 'ltOhhCt TWV VOl-utO/!EVWV KpI1T1l<WV u. S. w. Uns
ist kein einziger Vertreter dieser Ansicht bekannt.
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ausdrücklich die Ephoren als ein Werk des vO/-lO()€Tll<;; bezeichnet,
im Widerspruch mit VIII 11. Dann wäre Ephoros in diesem
Punkte von Pal'sanias abgewichen und hätte sich der älteren
Ansicht angeschlossen. Indessen können diese Stellen wenig
beweisen: ist es doch allgemein griechische Anschauung, die
Verfassung als eine Einheit anzusehen, so dass selbst Plutarch
Ages. 5 in einer Betrachtung, die nicht entlehnt sein kann, den
Hader zwischen Königen und Ephoren als Werk des AUKWVU<O<;;

VOJ,t08ETIl<;; betrachtet, Den angeführten Gründen steht gegenüber,
dass Polybios, wo el' von der Lykurgischen Verfassung spricht
(VI 10 und (5), nur die Könige und Geronten, aber nicht die
Ephoten nennt1, sowie die ErWägung, dass die allgemeine Re­
oeption der Annahme, die Ephoren seien von Theopomp einge­
führt, kaum begreiflich wäre, wenn Ephoros anders erzählt hätte;
mindestens dürften wir dann erwarten, die abweichende Angabe
des Ephoros irgendwo erwähnt zu finden.

Die Behauptung des Pausanias und seiner Nachfolgel' Uber
den Ursprung des Ephorats beruht auf der Thatsache, dass das
Königthum von Generation zn Generation immer m.ehr unter
die Herrsohaft der Ephoren gezwängt worden ist, und auf
ganz riohtigen Annahme, dass das Königsthum einst in Sparta
das gewesen ist, was sein Name besagt, (lie hochstgebietende
staatliche Macht. Aber irgend welchen andern Werth ft:ir die
Erkenntniss des älteren Zustandes als den einer auf ihre Wahr­
scheinlichkeit hin zu prüfenden Hypothese. hat sie nicht: über­
liefert ist nur, dass die Ephoren eben so gut auf Lyknrg zurück­
gehen wie alle andern Institutionen Spartas. Und formell hat
die Ueberlieferung zweifellos recht: die Ephoren, eine Behörde,
der wie O. MUller mit Recht hervorhebt, in einer ganzen
Reihe dorischer Staaten begegnen, werden auch in Sparta bereits
der ältesten Zeit des Staates angehören. Sie sind die Richter
in allen Civilsachen2, und dass in einem Staate, der sich nicht

1 Iustin resp. Trogus, auf den man sich hier etwa noch berufen
könnte, da er sonst vielfach Ephoros folgt, hat in dem Abschnitt iiber
Lykurg Ephoros höohstens nebenbei benutzt, da er über die Zeit dal'
Gesetzgebung Lykurg habe dieselbe während seiner Vormundsohaft
erlassen - wie über Tod abweichend voIi ihm berichtet.

:I den verschiedenen und zum Theil recht abenteuer-
lichen Theorien über den des Ephorats ist daran festzuhalten,
dass die Iurisdiction in Civilaachen zu allen Zeiten der Beruf der Ephoren
gewesen ist. Ihre politische Rolle ist daraus erst abgeleitet. Mit vollem
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auf eine emzige rroXlc.; besohränkte, sondern eine ziemlich ausge­

dehnte Landsohaft umfasste, die Könige jemals allein die Ge­
riohtsbarkeit geübt haben sollten, is+. recht unwahrscheinlich.

Dadurch, dass die Ephoren dann auch politische Angelegen­

heiten vor .hren Richterstuhl zu ziehen begannen, ist ihre Macht
allmählich zu der einer Staatsinquisition erwachsen, gegen die

das Königthum in dersdben Weise zurüoktreten musste, wie das

Herzogthum in Vel1edig gegen den Rath der Zehn. Die Criminal­

gerichtsbarkeit haben die Ephoren immer nur' über Perioeken

und Heloten ausgeübt, mit denen kurzer Process gemacht wird

(lsokr. panath. 181); Leib und Leben des Vollbfugers können

sie nicht antasten, aber sie eignen sich das Recht zu, ihn vor

dem Rath der Alten auf den Tod zu verklagen. Wenn sie weiter
die Beamten vor ihren Riohterstuhl ziehen, von ihnen Rechen­

sohaft fordern, ihnen Busse auferlegen und sie vom Amte suspen­

diren (Xen. rep. Lau. 8), so wird dabei gewiss irgend eine

legale Fiction angewandt worden sein 1. Schliesslioh wird auoh

der König geladen, und wenn er auoh nioht will, . der dritten

Ladung muss er Folge leisten man sieht deutlioh, dass ein
bestimmtes geschichtliches Ereigniss zu einem Confiiot geführt

hat, der damit endete, dass der König es nioht wagte sioh der

Fordel'ung der Ephoren zu entziehn 2 j dieser Hergang ist dann

Rechte sucht daher die angeführte Speeulation bei Plut. Kleom. 10 in
der richterlichen Funetion den Ursprung des Ephorats. Die Prooesse
wurden unter die einzelnen Ephoren vertheilt, wie in Athen unter die
Archonten: Arist. pol. III 1 (IfVlOt) -ru<; b{KU<; btKdZou<Jt KU-ra /.lEPO<;,.OlOV
EV l\uKEbuillOVt -ra<; -rwv OUIlßoAuiwv ~ "rdZEt -rwv E<p6pwv dAAo<; dAAae;,
01 be lEpOV'I"Ee; -ru<; <povtKde;, €-rEpa Ö' l:aw<; dpXJ1 -ru<; €-r€pu<;. vgl. II 11
dPtl1-rOKPU-rtKoV . . . -ro -rue; öbme; {mo -rwv1 apxdwv btKdZEa8at Ttdaae;,
Kui 111'] äAAae; {m' dAAwv, KaeaTtEp EV !\aKEÖai/.lovt. Es ist seltsam, dass
Gilbert in seinem sonst so brauohbaren Handbuche diese Thätigkeit der

,Ephoren, welche bei weitem den grössten Thei! ihrer Amtszeit in An­
spruch genommen haben wird (Plut. apophthegm. Lac. Eucratidas),
nur ganz anhangsweise erwähnt. Die Rechtsprechung geschah natÜl'lioh
naoh Gewohnheitsrecht, daher Arist. pol. II 9 If-rt be Kai Kp(OEWV Etat
/.lEldAwv Kuptot, ÖlOTtEP OOK aOTOlVW/.lOVae; ß€A'I"tOV KpivEtV dAM KU-rU
-ru lPa./.l/Aa-ra Kai -raue; v6/.loue;.

1 Vg1. Arist. po1. II 9 MEm Ö' (lv 1'] -rWV E<p6pwv dpXTJ mioae;
EÜSUVELV -rae; dpxae; (auch die Geronten). -roO-ro be -rIJ E<pOpef~ /.lEla
A{av TO Mipov, Kai -rov -rpOTtOV 00 -roO-rov AE-r0IlEV ~tMvat bE1v -rae;
EÜSuvae;.

2 Wenn man will, mag man das Ephorat des Ast.eropos, von dem
Kleomenes sprioht, anf diesen Vorgang beziehen.
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als Präcedenzfall betrachtet worden. Die Gerichtsbal'keit der
Könige wird· auf wenige Fälle beschränkt: Wegebau, Ado]ltioll,
Entscheidung beim bueit über eine Erbtochter (Herod. VI 57).
Dann wird auch die Selbständigkeit (les Königs im Felde be­
seitigt: C damit keine Ungebiihrlichkeiten vorkommen und die
Bürger sich im Lager vernünftig benehmen', begleiten den König·
seit dem fünften Jahrhundert zwei Ephoren in den Krieg, die
im übrigen, wie uns Xenophon versichert, ganz artig sind und sich
um nichts kümmern, wenn es ihnen nicht der König befiehlt 1, So
ist das Königthum völlig geknebelt, und sollte es ja noch Zeichen
von Eigenwillen zeigen, so gibt es in der staatsrechtlichen Rumpel­
kammer noch ein religiöses Mittelchen, den unbequemen Herrscher
durch Sternschnuppenbeobachtung zu beseitigen (Plut. Agis 11)

ein Mittel um das Bibulus die Ephoren hätte beneiden kön­
nen. In der Regel geht alles friedlich, wie es sich für einen
Idealstaat gehört:allmonatlieh schwören Könige und Ephoren, die
gegenseitigen Reohte 2 gewissenhaft zu achten. Wenn Pausanias
und Kleomenes behaupteten, dass das Ephorat nichts ursprüngliches
sei, sondern' auf TIsmpation beruhe, so hatten sie vollständig
recht: es ist das Produkt einer langsamen aber stetigen Ent­
wickelung, die sich im sechsten und f'tiuften Jahrhundert vollzogen
hat 11. Nur haben sie, ind8m sie dies Ephorat aus dem dem
Lykurg zugeschriebenen Idealbilde beseitigten, grade das Element
weggeschnitten, auf dem dasjenige ruht, was man lykurgische Ver­
faaaung nannte und was in Wirklichkeit die Organisation des
dorischen Adelsstaates gewesen ist: ohne Ephorat existirt auch
dieser Adelsstaat nicht 4.

1 Xen. rep. Lac. 13 'ltap€Ull M (bei dem Auszugsopfer des Königs,
um den Glanz des Stabes zu erhöhen) Kul TWV €<jJöpwv Mo, Ol 'ltoA.u­
1l'payJ.t0voOl:H J.tEv OUbEV, flv I.tlJ ö ~al:HA.EiJ(; 'ltpo<:!JcaA.fj, OPWVTEI; bE. on
'ltatEt I!.KMTol; mivrlll; <1wcppovH:ouow, WI; TO EiKOI;. Es ist einer der
naivsten Sätze, welche Xenophon je geschrieben hat.

2 Bei den Ephoren heisst das die Rechte der n:öA.ll;, d. i. in Sparta
der Dorier oder des Adels.

3 Völlig richtig erkannt und mit klal'em Verständnis8 dargelegt
jst diese Entwickelung von Duncker, der auch darin Recht haben wird,
dass er den weisen Cheilon als einen der Hauptgestalter dieser Ent­
wickelung, als den eigentlich geschichtlichen Lykurg betrachtet. Nur
entziehen sich die einzelnen Vorgänge fast völlig unserer Kenntniss.

4 Die lykurgische Idealverfassung ohne Ephorat, wie sie bei Plu­
taroh geschildert wird und schon EphoroB sie darge8tellt haben wird,
ist geschichtlich ein Unding und hat nie existirt.
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Wenn ich für die Annahme, dass der spätere Bericht über
das Ephorat seinem Kerne nach auf Pausanias zurückgeht, auf
Zustimmung boffe, so trage ich eine weitere Vemmthung nUr
mit aller Reserve vor. Bekanntlich hat in Sparta zu allen Zeiten
der Reichthum in Ehren gestanden so gut wie in Rom, das in
dieser wie in so vielen anderen Beziehungen das vollständige
Analogon zu Sparta ist. Es ist das, wie Aristoteles mit Reoht
bemerkt, eine bei kriegerischen und erobemden Stämmen ganz
natürliche Erscheinung l , die zu vertusohen den späteren Lob­
rednern nie völlig gelungen ist. Hat doch ein Spartaner, Aristo­
damos, den Ausspmoh gethan, dass die Habe den Mann macht:
xpt1l..taT' &.v~p, kein Armer kann edel sein9. Nur sind die Formen
des Staatslebens frühzeitig 80 erstarrt, dass als die lydische Er­
:linßung des geprägten Geldes sich über .das griechische Mutter­
land verbreitete, Sparta dieselbe nicht wie die übrigen Staaten
adoptirte, sondem bei dem ältem Tauschverkehr stehen blieb, in
dem besonders Eisenbarren als Werthmesser verwendet worden
waren. Man betrachtete die neuen Münzen und die auf ihnen be­
ruhende Umwandlung dell Besitzes als eine staatsverderbende
Neuerung, und so wurde nicht nur kein Geld geprägt, son~

dern auch der Besitz desselben verboten (Xen. rep. Lac. 7).
Die reichen Leute, welche auf dasselbe doch nicht verzichten

1 WlJ'" avarK<xtov €V "t.l TomuT!j 1rOAITdq Tlj.tdlJOal "öv 1rAOO"OV.
2 A1kaios fr. 49. XP~f.!aT<X ist hier, zu Ende des siebenten Jahr­

hunderts, noch nicht mit Geld zu übersetzen. Nach Pindar, Isthm.
2, 15, stammte der Ausspruch von einem Argiver. Darauf kommt wenig
an; das maassgebende ist, dass man ihn überhaupt einem Spartaner
in den Mund legen konnte. Im vergleiche die Zusammenstel­
lung der zahlreichen hierher gehörigen Belegstellen bei GBbert, Hand­
buch der Staatsalt. I 12 Anm. 2, der nur darin vollständig fehl ge­
griffen hat, dass er einen Geburtsadel innerhalb der dorischen Spartiaten
annimmt, von dem sich in unserer Ueberlieferung nirgends eine Spur
findet. Die KMol Koyaaoi, aus denen nach Aristoteles n 9 die Gerusie
gewählt wird, sind hier so wenig wie sonst irgendwo bei Aristoteles
der Geburtsadel, sondern die' Besten', d. h. die welche sich ausgezeichnet
haben und zur Leitung der Staatsgeschäfte befähigt sind, wie er an
der angeführten Stelle selbst sagt: äaAOV rap t'1 dpXYJ aihTj (die Gerusie)
Ti1~ dpe'rtl~ €lJTtV. Ihnen steht die grosse Masse der ihrem Werthe
nach indifferenten Vollbiirger (oi Tux6v"e~) als bflj.to~ gegeniiber.
Gleichzeitig bemerke ich, dass apw'dvoTjv (Polyb. VI 10, 9 Arist. pol. II 11
C. 1. Att. I 61] seinem Wortsinne nach niemals 'nach dem Adel' be­
deutet, sondern soviel wie KO'" dpeTJ1v, wie 1rAou''dvoTjV identisch mit
KOTa n:Aoihov.
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wollten oder konnten, halfen sich bekanntlich damit, dass sie ihr
Geld aussor Landes, namentlich,in Tegea, depOllirten (Inscr. Gr.
Ant. 68. Posidon. fr. 48 1). So konnten diejenigen, welche aus
politisohem oder idealem Interesse, wie Xenophon und Ephoros,
den spartanischen Staat als vollendeten Musterstaat darstellet]
wollten, behaupten, die bewegliche Habe spiele in Sparta gar
keine RollelI,' wenn auch selbst nooh die Urheher des ganz ver­
zerrten Bildes, welohesbei Plutarch im Lykurg gegeben wird,
zugeben mussten, dass eine wirkliohe Gleichheit des bewegliohen
Vermögens in Sparta selbst ln der idealen Urzeit nicht herge­
stellt worden sei. Lykurg habe es zwar gewollt, aber nicht
durchführen können, und daher auf Umwegen, durch Vel'bot des
Gold- und Silbergeldes und Einführung der eisernen Münzen, sein
Ziel zu erreiohen gesuoht (Plut. Lyk. 9).

Wir müssen uns hüten, diesen idealen Schilderungen irgendwie
ZIl glauben, und am wenigstens der Behauptung, man habe mit.
dem Reiehthum in Sparta nichts' anfangen können. Wenn Xenophon
o. 7 behaupten möohte, selbst bei den Syssitien könnten die
Wohlhabenden ihren Besitz nicht verwerthen, so lernen wir aus
c. 5, dass die Reichen hier sehr wohl flir besBere KOBt sorgten:
0\ be TtAOueTlot EO"TlV ÖTE KaI llpTov &vTtTtapa~aAAouO"lV; überhaupt
wird in Sparta gegen die vorgeschriebene einfache Kost - die
übrigenB weiter nichts ist als eine Bewahrung roher Zustände llnd
ihrem Ursprung nach durohaus keine asketische Tendenz hat ­
eben so viel gesündigt sehh wie im Islam gegen das Weinverbot
und die Fasten der Ramadan (vgI. Aristot. II 9 (die Ephoren

1 Xuthia.s hat im 10 Talente in Tegea deponirt. Auch
Molobl'OS und der Sohn des Lyreidas, die I. Gr. Ant. 69 dem Staate grosse
Geldsummen schenken, also Geld besitzen, sinddooh offenbar Spar­
tiaten.

2 Xen. rap. Lac. 7. Polyb. VI 45, 4, im wesentlichen nach Ephoros:
TfI~ AaKeluuJ,lOvlWV 1I:oAtTdat; Unov eival qJao) (Ephoros, Xenophon cet.)

.... ÖEUTEpOV TCt 1I:Epl '!l}v"oO lnClqJ6pou KTflcrtv, '!€Aot; dbold~ou 1I:ClP'
ttOTo1t; (mapJ(ouolJ~ üpÖl'jV EK '!fI~ 1I:oAt'!€lat; dVT,lp'!1o(}at ou~ßalvEt· '!l}v 1I:Epi
TO 1I:AE1ov Kai TOUAetTTOV qJtAoTt~{av. Vgl. Plut. Lys. 17. wo {He nach
Lysanders Siegen beschlossene Erlaubniss der Einführung des Geldes für
StaatszwecKe nach Theopomp und Ephoros erzählt wird. Danach scheint
auch Ephoros wie Xenopbon dem Lykurg das Verbot von Gold- und
Silbergeld zugeschrieben zu haben i hatte er dabei vergessen, dass das­
selbe nach seiner freilich auch nicht Darstellung
(bei Strabo VIII 3, 33) erst von Pheidonerfunden sein soll?
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leben übermässig luxuriös, für die übrigen sind die diätarischen
Vorsohriften zn streng, so dass sie sich ihnen heimlioh entziehn
ulld sioh verbote1l8 Genüsse verschaffen'). Auf die Bedeutung,
welohe die Rossezucht in Sparta hatte, maoht Gilbert mit Recht
aufmerksam, und überhaupt ist die Pflege del' einheimisohen wie
der Nationalspiele zu allen Zeiten nnr reoht Wohlhabenden
lioh gewesen. Auoh renommirte man ganz gerne mit 'seinem Reich­
thnm: Lichas ist in ganz Hellas berühmt geworden, weil er bei
den Gymnopaedien alle Fremden zu Gaste lud (Xen. Memorab.
I 2, 61). Endlioh ist der politis~he Einfluss der Familien wie
der Einzelnen in Sparta ebenso wie in Rom und sohliess!ioh
,überall auf Erden ganz wesentlich vom Reicbthum abhängig
gewesen,

Diesen Thatsaohen entsprioht es, dass auch die Grundlage
des Lebens der Spartiaten, del' Grundbesitz, keineswegs gleich-

war. Indessen bei einem durch Eroberung gegründeten
Staat, in dem der Stand der Eroberer sich -gegen die Unterworfenen
streng abgesondert hat, ist es natürlioh, dass jederVollbtirger einen
Antheil an dem ocoupirten feincUiohen Lande besitzt: und umge­
kehrt, nur wer grösseren Grundbesitz hat, kann Vollbürger sein, da
es sich fii.r diesen nioht ziemtJ von seiner Hände Arbeit zu leben,
sondern er seine ganze Persönliohkeit dem Staate widmen soll. Da­
her. ist das Erbgut die Grundlage des Bestehens einer Familie, und
nach einer auoh sonst, z, B. bei .:l,en Lokreru und in Leukas \
vorkommenden Anschauung gilt es für schimpflich, dasselbe zu
veräl1sseru 2. Indessen wurde diese Satzung durch eine juristische

1 Arist. pol. II 7 ollo{W<; M Kai Ti]v ooo{av 'l'rWAelV oi VOMOI KW­
Mouow, WO'ftep b AOKpo1<; VOl"o<; lcrTi Mi] 'ftWAEiv, luv /Ji] epaVEpaVaTIJ­
x{av bElEg O'UI"ßEpl')KU1av. liTt bE TOU<; 'ftaAaIOU<; KA,tipou<; bIMWZEIV.
ToilTO ö€ Auelv Kai 'ftepl AeuKdba bfjllOTIKflV E'l'rOlflO'E Alav Ttiv'l'ro}mdav
at'J't'wv. Ebenso in Philolaos' Gesetzgebung in Theben: örrwr,; ö aple/Jor,;
O'WZl')Tetl TWV KAflpwv II 12.

2 Arist. pol. II 9 wVEioem rap il 'ftWAeiV 'ri]v orrapxoucrav (x,wpav)
ErrO{fjO'EV OU KaAovj nach Herael. pol. 2, 7 wäre es sogar direet ver·
boten gewesen: 'l'rWAEiv bl Ti]v AaKEb(XIlloV{OIr,; alO'XPov VEVOfJIO'TaI' Ti]<;
(bl) dpXcllar,; I"0{par,; ouM IiEEO'TIV. Indessen dieser 'alte Thei!' ist
nichts anderes als das von Lykurg zugewiesene Landloos : Plut. inst.
lao. 22 I1vlOI Ö' I1qlf1.O'av, BTI Kai TWV EEvwv 8r,; I1v lJ'ftOI!EtVlJ -raUT1']v TtlV
QcrKl')OW Ti]<; rrOAITdar,;, KaTa TO ßouAl1fJa TOi) AUKOUPTOU IlETEiXE Tfi <;
apXi]eEV blaTETClrllEVl1l,; I!o{pa<;. rrwAEiv b' OUK lEi]v. Daher ver­
liert diese Notiz für die Erkenntniss der realen Zustände ihren Werth,
wie denn auch da facto die angebliche Gesetzesvorscbrift nicbt beachtet
worden ist. Im übrigen s. u. S. 590.
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Fiotion, an denen Sparta eben 80 reioh gewesen sein wird wie
Rom, nmgangen: die Gmndstiioke, welohe man offioiell nicht ver­
kanfen durfte, :versohenkte man oder vermaohte man testamenta­
risoh t . Dazu kam, dass die Töchter eine beliebig grosse Mitgift
erhalten konnten und um eines reiohen oder einflussreiohen
Sohwiegersohnes willen gewiss oft genug erhalten haben 2, n~ld

dass namentlich in Folge der Kriege die Familien sehr oft bis
anf eine Erbtoohter ausstarben. In letzterem Falle hatte ur­
sprünglioh der König zu entscheiden, wer sie zu heirathen hatte
nnd daduroh das Erbgut gewann (Herod. VI 57 B); zu Äristo­
teles Zeit verfügte der nächste Verwandte über ihre Hand und
vergab sie gewiss oft genug nioht an einen armen Verwandten,
der daduroh die Familie erhalten konnte, sondern an einen reiohen
Mann, der seinen Plänen passte.

Auf diese Weise ist der Herrenstand VOll Sparta noch weit
mehr als duroh die fortwährenden Kriege deoimirt wOl'del1: wer
zu wenig besass, um seinen Beitrag zu den Syssitien noch zahlen
zu könnnen, schied damit aus der Zahl der Vollbiirger. Zu
Aristoteles Zeit gab es keine 1000 Spartiaten mehr, und unter
ihnen bildeten die Armen vielleioht schon die Mehrzah1. Jeder

1 Diese Umgehung der alten Satzung - dass es sich dabei in
Wirklichkeit um einen Kauf handelt, liegt auf der Hand - kennt Ari­
stoteles U 9 und macht dem Gesetzgeber daraus sohwere, indessen dies-
mal wirklich unberechtigte Vorwürfe. Nach Plutarch Agis 5 (Phy-
larch), dem Neuereu folgen, die Form der Umgehung auf eine
Rhetra des hösen Ephoren Epitadeus zurüok, der sioh mit seinem Sohne
überworfen hatte und denselben zu enterben wünschte. Ich würde
gerne glauben, dass diesmal die spätere detaillirte Angabe wirklich
auf einer Erweiterung der antiquarischen Kenntnisse beruhe; indessen
die Erzählung trägt handgreiflich den Charakter einer
Anekdote, wie uns deren in der römischen Ueberlieferung so viele be­
gegnen; ihre ganze Bedeutung beruht auf der individuellen Motivi­
rung, die sie der Institution gibt. Völlig entscheidend dass die
Rhetra ganz unnöthig ist; wir haben es ja mit einer legalen Fiction
zu thun, deren Wesen eben darin besteht, .dass das alte Gesetz der
'Form nach beobachtet, also uicht abgeändert wird.

2 Auoh in GortYI1 wird die Höhe der Mitgift erst durch das 'Ge­
setz von Gortyn' begrem~t, nämlich auf die Hälfte des Antheils eines
Sohns. lustin IU 8 erzählt freilich von Lykurg: virgilles sine doto
nubere iussit.

S Vgl. die ausführlichen Bestimmungen über die Verheirathung
der Erbtochter im Gesetz von Gortyn.
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Weiterdenkende musste sehen, dass dadurch nicht nur' die Macht­
stellung, sondern selbst die Existenz des Staates gefährdet war,
wie denn auch schon im fünften Jahrhundert k,ein Moment
die spartanisohe Politik so massgebend gewesen ist, wie die Rück­
sicht auf die geringe Zahl der Vollbürger. Es lag nahe, auch
hier mit Reformideen hervorzutreten; und das ist denn auch ge­
schehen. Ephoros hat erzählt, Lykurg habe das Staatsland gleich­
mässig unter alle Bürger vertheilt,l, und die Späteren erzählen
es ihm nach 2. Berodot dagegen und Xenophon wissen nichts
davon - und doch hätte wenigstens der letztere die lykurgische
Landtheilung nothwendig erwähnen müssen, wenn er sie als spar­
tanisohe Institution gekannt hätte. Grote hat ganz Recht, wenn
er diesen Sachverhalt hervorhebt und den vorbildlichen Oharakter
der lykurgischen Landtheilung betont; nur setzt er die Edindung
in zu späte Zeit. Aber als einfache historische Legende hat 811'\
gar kl'\ine Bedeutung: auch hier steckt der Werth der Erzählung
lediglich dal'in, dass sie den Zeitgenossen im Spiegel der idea­
lisirten Vergangenheit vorhält, was sie zu thun haben. Sollte
es zu kühn sein, auch hier wieder an den König Pausanias zu
(lenken {~ Dann wäre die Speclliation, welche Ph.to in den Ge­
setzen (lU 684) vorträgt, die Dorer hätten keine Landaufthllilung
und Schuldenconfiscation näthig gehabt, weil aie gleich bei der
Eroberung das Land gleichmässig vertheilen konnten eine

1 Polyb. VI 45, 3 (vgI. o. S.565) Tfjl;; 1\11lcEb. TtOAITElal;; {blov dVQ!
qm<Jl (Ephoros u. s. w,) TtpWTOV /-I€V Ta. TtEpi Tal;; €TTa{oul;; KTJi<JEt.;, wv
oubEvl /-IE"CE(J"Cl TtAE'tOY, UAAa 'lt<Xy"Ca.; TOU'; TtoAhal;; laoy ~XEtV bEt Ti} l;;
TtOA.tTtKfjl;; xwpal;;. Letztere ist offenbar mit der apxo.'lo. /-Io'tpo. des
Heraklides und den entsprechenden Ausdrücken bei Plut. und Aristot.
identisch. Offenbar wird hier ein ager publicus von Privatländereien
geschieden, auf Grund welcher Verhältnisse, das lässt sich leider nicht
mehr erkennen.

2 Iustin III B. Plut. Lyc. 8, wo mehrere Varianten aufgeführt
werden: die Gesammtzahl von 9000 Landlosen ist entweder ganz von
Lykurg, oder nach andern zur Hälfte oder zum dritten Theil von
Polydoros (zur Zeit des messenischen Kriegs) eingerichtet. Dazu kom­
men 30000 Perioekenlose, Sehr auffallend ist allerdings, was Grote her­
vorhebt, dass Aristoteies weder II 9 noch sonst irgendwo die Iykur­
gische Landauftheilung erwähnt. Hängt, das damit zusammen, dass
Aristoteles, wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, auch die
Orakel des Ephoros nicht verwerthet hat? Ist das auch einer der
Punkte, in denen die aristotelisohe Darstellung von der des Ephoros
abwioh?
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8peculation übrigens,. die gar nicht so unrichtig sein wird;
DUllcker hat sie seiner Darstellung zu Grunde gelegt 1 - nichts
anderes als wieder eine Rectification der Ansicht des Pausanias.
Ausdriicklich liebt Plato hervor, dass dem Gesetzgeber durch

diese bei der Eroberung selbst geschaffene Gleiohheit die gehässige
Aufgabe, die Vermögensverhältnisse umzugestalten, el'spart ge­
blieben. sei (vgI. auch V 736 C).

Nachtrag. Eine höohst willkommene Ergänzung erhält
unsere Untersuohung jetzt duroh die Gedichte des Isyllos von
Epidauros (v. Wilamowitz, PhiloI. Unters. IX), aus denen hervor­
geht, dass zu Ende des vierten Jahrhunderts die Ansicht, Lykurg
habe seine Gesetze einzeln in Orakelform allgemein an­
erkannt war, Asklepios sagt zum Knaben, er wolle Sparta vOr
Philipp retten oüvEKa TOU~ <l>OlßOU XPfl(JfJOUl;; (Jw~OVTl bl­
Kaiwt;, Oll<;; fJa vTEu(JafJE vo<;; rrapETC1EE rroAfll AUKOUPTOt;. Isy110s
ahmt denn auoh selbst die oben besproohenen Orakel nach: das
Gedioht übel' den von ihm gegebenen lapo<;; VOfJOt; schliesst mit
den Worten: OÜTW TOl K' &fJWV rrEpupEibolT' tupuorra Zeulj;,
wie das nur bei Oenomaos erhaltene Ol'akel D, dessen Ableitung
aus Ephoros dadurch noch eine neue Stütze erllält. Im vorher­
gehenden Verse entlehnt 1sy11os aus der lykurgischen Rhetra (s.
den nächsten Artikel) die Worte WPlXllj; €t t1Jpiiv.

Brealau. Eduard Meyor.

1 Isokr. panathen. 178: (TOUt; L1Tapna"Cat;) 1Tupa (1qJi(11 fl€V uu"ColC;
(im Gegensatz zu den Perioeken) l(10VOfliUV )(U"CU(1Tf)l1al )(u\ Ol1floKparlav
"Colalhl')v, otav 1TEp xpJi TOUe; /l€AAov"Cac; tl.1Tana 'rOV Xpovov O/lOVOJ1(1EIV
würde sich mit Plato's Auffassung ganz vertragen, aber nicht mit
der lykurgischen' Landtheilung. Panath. 259 (OUO€ 1TOAI'rEiac; f.leTaßoAYtv
OUO€ xpeliJv d1ToKo1Tac; OÖO€ rilc; aVUOM/lOV kann man bei den Spar­
tiaten' nachweisen) beweist nach keiner Seite hin etwas, da hier nur
von der historischen Zeit die Rede ist, nicht von der Urzeit. Im
übrigen führt auch Leonidas gegen Agis Reformen an, dass Lylrurg
keine Schuldel1tilgul1g vorgenommen habe (Plut. Agis 10).




